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Vorbemerkungen und erläuternde Hinweise 

 
Die FFH-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedsstaaten der EU unter anderem, neben der hoheitlichen 
Sicherung aller FFH-Gebiete für diese quantifizierte Erhaltungsziele1 zu konzipieren sowie die im 
Sinne des Art. 6 der Richtlinie notwendigen Erhaltungsmaßnahmen festzulegen. Im Zuge des seit 
2015 laufenden EU-Vertragsverletzungsverfahrens (VVV) 2014/2262 gegen die Bundesrepublik 
Deutschland hat sich auch Niedersachsen verpflichtet, die bereits seit längerem überfällige Bear-
beitung der o.g. Arbeitsschritte bis Ende 2021 abzuschließen. 

Gemäß Ziffer 2.2 des SPE-Erlasses („Schutz, Pflege und Entwicklung von Natura 2000-Gebieten 
im Landeswald“ - Gem. RdErl. des ML u.d. MU vom 21.10.2015 bzw. 02.09.2020) erstellen die 
Niedersächsischen Landesforsten (NLF) für ihre Flächen in den FFH-Gebieten Bewirtschaftungs-
planungen (BWP: Bewirtschaftungspläne bzw. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gem. 
§ 32 (5) BNatSchG) und stimmen diese mit der unteren Naturschutzbehörde (UNB) ab. Aufgrund 
der Vorgaben des Umweltinformationsgesetzes ist überdies die Veröffentlichung aller BWP der 
NLF sowie die Veröffentlichung der Managementpläne der UNB (für die Flächen außerhalb der 
NLF) zwingend erforderlich. Auch dieser Punkt ist Gegenstand des VVV, auch hier hat Nieder-
sachsen zugesagt, bis Ende 2021 die Verpflichtung vollständig zu erfüllen. 

Aufgrund der wenigen Zeit, die für die Veröffentlichung der BWP der NLF noch zur Verfügung 
steht, werden diese mit unterschiedlichen Verfahrensständen veröffentlicht. Die BWP der NLF sind 
unter diesem Aspekt in drei Kategorien unterteilt: 

1. „Mit der UNB abgestimmter BWP“ 

2. „Nicht mit der UNB abgestimmter BWP, aber NLF-intern verbindliches Fachgutachten“ 

3. „Nicht mit der UNB abgestimmter BWP kompakt, aber NLF-intern verbindliches 
Fachgutachten“ (BWP mit reduziertem Textteil) 

Zu welcher der o.a. Fallgruppen der hier vorliegende Plan gehört, kann der untenstehenden 
Tabelle entnommen werden. 

Grundsätzlich erfolgt die Erarbeitung bzw. Aktualisierung der BWP alle zehn Jahre. Zwischenzeit-
lich erfolgte Entwicklungen wie die Festlegung der NWE-Kulisse (Flächen mit natürlicher Waldent-
wicklung: NWE-Erl.2) oder das Inkrafttreten von NSG- oder LSG-VOen werden ab deren Gültigkeit 
von den NLF beachtet, im Detail aber erst bei der nächsten turnusmäßigen Überarbeitung in den 
BWP aufgenommen. Dies trifft vom Grundsatz her auch auf die seitens der EU geforderte Konzi-
pierung von quantifizierten Erhaltungszielen zu.  

In den Fällen, in denen in die BWP die NWE-Kulisse oder die aktuelle Schutzgebietsverordnung 
nicht eingearbeitet wurden, finden sich im Anhang der jeweiligen BWP entsprechende Textbau-
steine mit erläuternden Hinweisen. Die quantifizierten Erhaltungsziele werden ebenfalls im 
Anhang (bzw. im Hauptteil des BWP kompakt) in tabellarischer Form dargestellt. Die verbale 
Beschreibung der gebietsspezifischen Erhaltungsziele findet sich in der Regel im eigentlichen 
Textteil der BWP. 

 

Kategorie der BWP Plantext enthält 
quantifizierte EHZ 

Plantext enthält 
NWE 

Plantext enthält aktuelle 
Schutzgebiets-VOs 1. 2. 3. 

Mit der 
UNB 
abgestimmt 

Nicht mit 
der UNB 
abgestimmt 

BWP 
kompakt 

  alle teilweise keine 

  X X  X   

                                                
1 Erhaltungsziele müssen anhand numerischer Kriterien (Fläche, Population, …) messbar sein, um am Ende des 
Planungszeitraums überprüfen zu können, ob die Ziele erreicht worden sind. 
2 Natürliche Waldentwicklung auf 10% der niedersächsischen Landeswaldflächen (NWE10) als Beitrag zur Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt vom 01.07.2018 (VORIS 79100) 
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1 Biotoptypen (BT) 

Im Plangebiet wurden insgesamt 92 unterschiedliche Biotoptypen bzw. Biotoptypenkomplexe 
festgestellt (Tab.). Nach § 30 BNatSchG sind 41 dieser Biotoptypen auf einer Fläche von 67,23 ha 
geschützt, das entspricht 30,1 % des Plangebietes.  
 
Tabelle: Zusammenstellung der Biotoptypen und Biotoptypenkomplexe im Bearbeitungsgebiet. 

Liste der vorkommenden Biotoptypen           
FFH 81 Örtze mit Nebenbächen 

    

  

  Gesamtfläche [ha] :  223,0 
            

Biotoptyp Schlüssel FFH-LRT §30 
Rote 
Liste Größe 

Waldschutzzieltypen           

Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte im Komplex mit 
Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte WAR/BNR 0 § 2 0,40 

Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte mit Elementen 
von Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche WAR[WE] 91E0 § 2 3,69 

Erlen- u. Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte 
des Tieflands WAT 0 § 1 27,49 

Erlen- u. Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte 
des Tieflands mit Elementen von Birken- und Kiefern-
Bruchwald WAT[WB] 0 § 1 0,10 

Erlen- u. Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte 
des Tieflands mit Elementen von Erlen- und Eschenwald der 
Auen und Quellbereiche WAT[WE] 91E0 § 1 0,85 

Birken- und Kiefern-Bruchwald nährstoffarmer Standorte des 
Tieflands WBA 91D0 § 2 8,40 

Birken- und Kiefern-Bruchwald nährstoffarmer Standorte des 
Tieflands im Komplex mit Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-
Moorwald WBA/WVP 91D0 § 2 3,50 

Birken-Bruchwald mäßig nährstoffversorgter Standorte des 
Tieflands WBM 91D0 § 2 0,55 

Eichen- u. Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig 
basenreicher Standorte mit Elementen von Bodensaurer 
Buchenwald WCA[WL] 9110 - 2 0,58 

Erlen- und Eschen-Quellwald WEQ 91E0 § 2 0,14 

(Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der 
Talniederungen WET 91E0 § 2 0,88 

Laubwald-Jungbestand WJL 0 - * 1,90 

Laubwald-Jungbestand mit Elementen von Erlen-Bruchwald WJL[WA] 0 - * 0,12 

Nadelwald-Jungbestand WJN 0 - * 0,94 

Nadelwald-Jungbestand im Komplex mit Waldlichtungsflur 
feuchter bis nasser Standorte WJN/UWF 0 - * 0,39 

Sonstiger Kiefernwald armer, trockener Sandböden WKS 0 - 3 0,28 

Zwergstrauch-Kiefernwald armer, trockener Sandböden WKZ 0 - 3 2,16 

Erlen- und Eschen-Sumpfwald WNE 0 § 2 0,10 

Birken- und Zitterpappel-Pionierwald WPB 0 - S 2,03 

Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald WPS 0 - S 0,34 

Eichenmischwald feuchter Sandböden WQF 9190 - 2 2,50 

Bodensaurer Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden 
des Tieflands WQL 9190 - 2 4,33 

Bodensaurer Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden 
des Tieflands mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald WQL[WL] 9110 - 2 2,88 

Bodensaurer Eichenmischwald nasser Standorte WQN 9190 § 1 0,37 

Erlenwald entwässerter Standorte WU 0 - Sd 1,01 

Erlenwald entwässerter Standorte WU 0 § Sd 0,37 
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Liste der vorkommenden Biotoptypen           
FFH 81 Örtze mit Nebenbächen 

    

  

  Gesamtfläche [ha] :  223,0 
            

Biotoptyp Schlüssel FFH-LRT §30 
Rote 
Liste Größe 

Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald WVP 0 - Sd 13,26 

Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald WVP 91D0 - Sd 3,24 

Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald mit Elementen 
von Birken- und Kiefern-Bruchwald WVP[WB] 91D0 - Sd 3,77 

Zwergstrauch-Birken- und -Kiefern-Moorwald WVZ 91D0 - 3d 0,20 

Laubforst aus einheimischen Arten WXH 0 - * 2,31 

Laubforst aus einheimischen Arten mit Elementen von 
Bodensaurer Buchenwald WXH[WL] (9110) - * 0,32 

Laubforst aus einheimischen Arten mit Elementen von 
Bodensaurer Eichenmischwald WXH[WQ] (9190) - * 8,69 

Hybridpappelforst WXP 0 - * 0,12 

Douglasienforst WZD 0 - * 0,57 

Fichtenforst WZF 0 - * 9,88 

Fichtenforst im Komplex mit Kiefernforst WZF/WZK 0 - * 3,95 

Fichtenforst mit Elementen von Bodensaurer 
Eichenmischwald WZF[WQ] 0 - * 0,25 

Kiefernforst WZK 0 - * 69,91 

Kiefernforst im Komplex mit Fichtenforst WZK/WZF 0 - * 2,01 

Kiefernforst mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald WZK[WL] (9110) - * 1,49 

Kiefernforst mit Elementen von Bodensaurer Buchenwald WZK[WL] 0 - * 0,32 

Sonderbiotop-Schutzzieltypen           
Mesophiles Weißdorn- oder Schlehengebüsch BMS 0 - 3 0,05 

Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffärmerer Standorte BNA 0 § 2 0,01 

Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte BNR 0 § 3 1,69 

Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte im 
Komplex mit Sicker- oder Rieselquelle BNR/FQR 0 § 3 0,19 

Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte im 
Komplex mit Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe BNR/HBE 0 § 3 0,28 

Naturnaher Tieflandbach mit Feinsubstrat FBF 0 § 1 0,16 

Naturnaher Bach mit organischem Substrat FBO 0 § 1 0,20 

Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat FBS 0 § 2(d) 0,76 

Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat, flutende 
Wasservegetation (Ranunculion fluitantis) FBSf 3260 § 2(d) 1,39 

Kalk- und nährstoffarmer Graben FGA 0 - 2 0,19 

Sonstiger vegetationsarmer Graben FGZ 0 - * 0,03 

Mäßig ausgebauter Bach mit organischem Substrat  FMO 0 - 2d 0,01 

Sicker- oder Rieselquelle FQR 0 § 2 0,01 

Sonstiges feuchtes Extensivgrünland  GEF 0 - 3d 1,10 

Sonstiges feuchtes Extensivgrünland, Mahd GEFm 0 - 3d 1,32 

Artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden  GET 0 - 3d 0,21 

Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte, Mahd GMAm 6510 - 2 0,27 

Sonstiges mesophiles Grünland GMS 0 - 2 1,32 

Sonstiges mageres Nassgrünland GNW 0 § 2 5,19 

Artenarmer Scherrasen GRA 0 - * 0,03 

Allee/Baumreihe HBA 0 - 3 2,94 

Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe HBE 0 - 3 0,14 

Trockene Sandheide HCT 4030 § 3 0,17 

Naturnahes Heidehochmoor MHH 7110 § 2 0,62 
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Liste der vorkommenden Biotoptypen           
FFH 81 Örtze mit Nebenbächen 

    

  

  Gesamtfläche [ha] :  223,0 
            

Biotoptyp Schlüssel FFH-LRT §30 
Rote 
Liste Größe 

Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium mit Elementen von 
Wollgrasstadium von Hoch- und Übergangsmooren MPF[MW] 7140 § 3d 0,64 

Torfmoosrasen mit Schnabelriedvegetation  MST 7150 § 2 0,13 

Wollgras-Torfmoos-Schwingrasen MWS 7140 § 2 0,46 

Glockenheide-Anmoor/-Übergangsmoor MZE 4010 § 1 0,36 

Schilf-Landröhricht NRS 0 § 3 3,83 

Basen- und nährstoffarmes Sauergras-/Binsenried NSA 7140 § 1 1,65 

Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte NSB 0 § 2 0,68 

Nährstoffarmes Flatterbinsenried NSF 0 § 3d 0,17 

Nährstoffreiches Großseggenried NSG 0 § 3 0,13 

Nährstoffreiches Großseggenried im Komplex mit Binsen- 
und Simsenried nährstoffreicher Standorte NSG/NSB 0 § 3 0,15 

Mäßig nährstoffreiches Sauergras-/Binsenried mit Elementen 
von Naturnaher Quellbereich NSM[FQ] 0 § 2 0,08 

Sonstiger nährstoffreicher Sumpf NSR 0 § 2 0,12 

Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte NSS 0 § 2 0,03 

Brücke OVB 0 - * 0,00 

Weg OVW 0 - * 1,27 

Naturnaher nährstoffreicher Stauteich/-see mit Elementen 
von Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer SES[VE] 0 § 2 0,04 

Sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer SEZ 0 § 3 0,14 

Naturnaher nährstoffarmer Stauteich/-see, dystroph mit 
Elementen von Verlandungsbereich nährstoffarmer 
Stillgewässer SOSd[VO] 3160 § 3 0,98 

Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer, dystroph 
mit Elementen von Verlandungsbereich nährstoffarmer 
Stillgewässer SOZd[VO] 3160 § 2 0,07 

Sonstiges naturfernes Stillgewässer SXZ 0 - * 0,03 

Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte  UHF 0 - 3d 0,39 

Artenarme Landreitgrasflur UHL 0 - S 0,03 

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte  UHM 0 - Sd 0,16 

Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte  UHT 0 - 3d 0,15 

Waldlichtungsflur feuchter bis nasser Standorte UWF 0 - * 6,31 

Waldlichtungsflur feuchter bis nasser Standorte im Komplex 
mit Nadelwald-Jungbestand UWF/WJN 0 - * 0,12 

Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit 
Röhricht VER 0 § 2 0,08 

Summe         223,04 
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2 Lebensraumtypen (LRT) 

 
Auf den Flächen der NLF des FFH-Gebietes sind elf Lebensraumtypen vorhanden, die insgesamt 
eine Fläche von 42,34 ha (19,1 % des Bearbeitungsgebietes) bedecken. Alle bis auf einen 
Lebensraumtypen (7110) sind als wertbestimmend eingestuft (NSG-VO vom 14.12.2018). Die 
Lebensraumtypen haben auf 10,4 % der Fläche einen sehr guten, auf 70,4 % einen guten und 
auf 19,2 % einen mittleren bis schlechten Erhaltungsgrad. 
 
Tabelle: Lebensraumtypen im Plangebiet und Vergleich mit Angaben im SDB. Die wertbestimmenden 
LRT (NSG-VO) sind fett gedruckt. 
 

FFH-Lebensraumtypen     
Gesamtfläche 

nach SDB 
1772,0 ha (Stand 

2020 
Inhalt 

der 
VO  

   
Plangebiet 
(223,0 ha) 

LRT-Nr. FFH-Lebensraumtyp [ha] [%] [ha] [%]   

3160 Dystrophe Seen und Teiche 1,04 0,5% 1,4 0,1 X 

3260 

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 
Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
Callitricho-Batrachion 

1,39 0,6% 84,3 4,8 X 

4010 
Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit 
Erica tetralix 

0,36 0,2% 1,4 0,1 X 

4030 Trockene europäische Heiden 0,17 0,1% 22,5 1,3 X 

7110 Lebende Hochmoore 0,62 0,3% 0,6 0,0  

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 2,75 1,2% 3,9 0,2 X 

7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 0,13 0,1% 0,3 0,0 X 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 3,47 1,6% 4,2 0,2 X 

9190 
Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur 
auf Sandebenen 

7,19 3,2% 75,4 4,3 X 

91D0 Moorwälder 19,66 8,8% 39,9 2,3 X 

91E0 

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

5,56 2,5% 70,2 4,0 X 

Summe   42,34 19,1     
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Tabelle: Erhaltungsgrad der Lebensraumtypen im Plangebiet. Die wertbestimmenden LRT (NSG-VO) sind 
fett gedruckt. Der Gesamt-Erhaltungsgrad bezieht sich auf den aktuellen Zustand im Plangebiet und muss 
nicht mit dem planungsrelevanten GEHG (siehe Kap. 3) identisch sein.  
 

FFH-Lebensraumtypen und Erhaltungszustände    

 FFH-Gebiet 81 „Örtze mit Nebenbächen“ (NLF) 
 

  

   Gesamtfläche [ha] :  223,0 
FFH-LRT  Flächenausdehnung nach Erhaltungsgrad Anteil am 

Gesamtgebiet        

G
e

sa
m

t-
 

e
rh

a
lt

u
n

g
s-

  
g

ra
d

 

 

 
A B C E* Sa. LRT 

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [ha] [%] 

(9110)       1,81  0,00  

(9190)       8,69  0,00  

3160 0,07 6,5 0,98 93,5    B 1,04 0,47 

3260   1,39 100,0    B 1,39 0,62 

4010 0,23 64,7 0,13 35,3    B 0,36 0,16 

4030   0,17 100,0    B 0,17 0,07 

7110 0,62 100,0      A 0,62 0,28 

7140   1,90 69,2 0,85 30,8  B 2,75 1,23 

7150 0,13 100,0      A 0,13 0,06 

9110 0,58 16,9   2,88 83,1  C 3,47 1,55 

9190 2,75 38,3 3,65 50,7 0,80 11,1  B 7,19 3,23 

91D0   16,04 81,6 3,62 18,4  B 19,66 8,82 

91E0   5,56 100,0    B 5,56 2,49 

Summe 4,39 10,4 29,81 70,4 8,15 19,2 10,50  42,34 18,98 

* Entwicklungsfläche 
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9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

Wertstufen 
Kriterien 

A 
hervorragende Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte  

Ausprägung 

Vollständigkeit der 
lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Waldentwicklungsphasen/Raum-
struktur 

mindestens drei 
Waldentwicklungsphasen, 
mindestens eine davon aus 
Gruppe 3, Anteil von Altholz 
(Gruppe 3) >35 % in guter 
Verteilung 
3 WEP aus Gruppe 1, 2, 3 
Altholzanteil 100 % 

  

lebende Habitatbäume ≥6 Stück pro ha 
14,0 Stück/ha 

  

starkes Totholz/totholzreiche 
Uraltbäume 

>3 liegende und stehende 
Stämme pro ha 
9,5 Stück/ha 

  

Gesamtbewertung 
Habitatstrukturen 

A   

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Vorkommende Pflanzenarten: 
Hauptbaumarten: Fagus sylvatica  

Nebenbaumarten: Quercus robur  

Pionierbaumarten: Betula pendula, Sorbus aucuparia, regional im Tiefland auch Pinus sylvestris  

Sträucher (fehlen meist): Frangula alnus, Ilex aquifolium (vgl. 9120) 

Arten der Krautschicht (s: nur an lichten Stellen bzw. in Säumen, h: v.a. luftfeuchte Hänge): Deschampsia flexuosa, Dryopteris carthusiana, 
Dryopteris dilatata, Lonicera periclymenums, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Pteridium aquilinums, Vaccinium myrtillus, 

vorwiegend im Bergland außerdem: Athyrium filix-femina h 

zusätzlich auf reicheren Standorten einzelne Arten des LRT 9130, in eichenreichen Beständen Arten des LRT 9190 

 

Baumarten   starke Abweichungen von der 
typischen Baumartenverteilung 

Kiefern-Anteil im Tiefland 
regional bis 50 % 

Buchen-Eichen-Mischwälder mit 
<25 % Buchenanteil in der 1. 
Baumschicht (Buche in B2 
dominant) 

 

 

Anteil der lebensraumtypischen 
Gehölzarten insgesamt 70-<80 
% 

Krautschicht (inkl. 
Kryptogamen) 

standorttypisches Arteninventar 
annähernd vollständig  

Tiefland i.d.R. ≥5 Arten der Farn- 
und Blütenpflanzen 

Bergland i.d.R. ≥7 Arten der Farn- 
und Blütenpflanzen 

  

Gesamtbewertung Arteninventar  B  

Beeinträchtigungen: keine/sehr gering gering bis mäßig stark 

Beeinträchtigung der Struktur 
durch Holzeinschläge 

keine oder nur kleinflächige 
Auflichtungen (z.B. 
Femellöcher)  
keine oder geringe Defizite bei 
Alt- und Totholz sowie 
Habitatbäumen 
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Beimischung gebietsfremder 
Baumarten 

  
Anteil an der Baumschicht  
>10(20)–30 % 

21,6 % Anteil gebietsfremder 
Baumarten (BAh, Ta, REi u.a.) 

Ausbreitung konkurrenzstarker 
Neophyten (inkl. Verjüngung 
von Gehölzen) 

Anteile in Kraut- oder Strauch- 
schicht <5 % 

  

Eutrophierung Nährstoffzeiger (z.B. 
Brennnessel, Kletten-Labkraut) 
fehlen oder treten nur vereinzelt 
auf (auf <10 % der Fläche 
vorkommend) 

  

Bodenverdichtung Bodenverdichtung mit 
erheblicher Veränderung der 
Krautschicht auf <5 % der 
Fläche 
keine Fahrspuren außerhalb 
von Rückelinien und auf diesen 
allenfalls schwach ausgeprägte 
Fahrspuren 

  

sonstige Beeinträchtigungen 
(z.B. Zerschneidung durch Straßen 
und Wege, Wildverbiss) 

 
Randstörung: direkte Lage an 
B4 

 

Gesamtbewertung 
Beeinträchtigungen 

  C 

GEHG  B  
(1) Starke Defizite sind gegeben, wenn alle drei Teilkriterien der Habitatstrukturen mit C bewertet werden 
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9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Wertstufen 
Kriterien 

A 
hervorragende Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte  

Ausprägung 

Vollständigkeit der 
lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Waldentwicklungsphasen / 
Raumstruktur 

mindestens drei 
Waldentwicklungsphasen, 
mindestens eine davon aus 
Gruppe 3, Anteil von Altholz 
(Gruppe 3) >35 % in guter 
Verteilung 
2 WEP aus Gruppe 2, 3 
Altholzanteil 93,4 % 

 

  

lebende Habitatbäume ≥6 Stück pro ha 
17,1 Stück/ha 

  

starkes Totholz / 
totholzreiche Uraltbäume 

>3 liegende und stehende 
Stämme pro ha 
4,8 Stück/ha 

  

Gesamtbewertung 
Habitatstrukturen A   

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Vorkommende Pflanzenarten 
 
Hauptbaumarten: Quercus robur, Betula pendula, Pinus sylvestris (regional)  

Nebenbaumarten: Fagus sylvatica 

Pionierbaumarten: Populus tremula 

Sträucher: Frangula alnus, Ilex aquifolium 

Arten der Krautschicht, Carex pilulifera, Deschampsia flexuosa, Dryopteris carthusiana, Dryopteris dilatata, Festuca ovina agg., Lonicera peri-
clymenum, Maianthemum bifolium, Luzula pilosa, Molinia caerulea (feuchte Standorte), Pteridium aquilinum, Trientalis europaea, Vaccinium 
myrtillus 

 
 

Baumarten   geringe bis mäßige 
Abweichungen von der typischen 
Baumartenverteilung, z.B. 
geringerer Eichenanteil (10–24 % 
in der 1. Baumschicht) bei 
Dominanz von Birke und Kiefer  
 
Anteil der lebensraumtypischen 
Gehölzarten insgesamt 80–<90 
% 

 

Strauchschicht  
 

typische Straucharten fehlen 
weitgehend 

Krautschicht (inkl. 
Kryptogamen) 

 geringe Defizite (i.d.R. 3–5 
typische Arten von Farn- und 
Blütenpflanzen) 

 

Gesamtbewertung 
Arteninventar 

 B 
 

Beeinträchtigungen: keine/ sehr gering gering bis mäßig stark 

Beeinträchtigung der 
Struktur durch 
Holzeinschläge 

keine bis mäßige Auflichtungen 
(größere ggf. bei Mittel- und 
Hutewäldern) 
keine oder geringe Defizite bei 
Alt- und Totholz sowie 
Habitatbäumen 

  

Beimischung 
gebietsfremder Baumarten 

 
Anteil an der Baumschicht 5–10 
%; Lärche, Kiefer und regional 
auch Fichte bis 20 % 
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11,8 % Anteil gebietsfremder 
Baumarten 

Zunehmende Ausbreitung 
hochwüchsiger 
Schattbaumarten (v.a. 
Buche) 

 
Anteil in einzelnen oder allen 
Schichten 25–50 % 
Fichte 

 

Entwässerung (bei 
Feuchtstandorten) 

Wasserhaushalt weitgehend 
intakt (evtl. wenige flache, nicht 
mehr unterhaltene Gräben) 

geringe bis mäßige Entwässerung, 
z.B. durch einige Gräben oder 
ausgebaute Vorfluter 

 

Ausbreitung 
konkurrenzstarker 
Neophyten (inkl. 
Verjüngung von Gehölzen) 

Anteile in Kraut- oder 
Strauchschicht <5% 

  

Eutrophierung Nährstoffzeiger (z.B. 
Brennnessel, Kletten-Labkraut) 
fehlen oder treten nur vereinzelt 
auf (auf <5 % der Fläche 
vorkommend) 

  

Bodenverdichtung Bodenverdichtung mit erheblicher 
Veränderung der Krautschicht auf 
<5 % der Fläche 
keine Fahrspuren außerhalb von 
Rückelinien und auf diesen 
allenfalls schwach ausgeprägte 
Fahrspuren 
 

  

sonstige 
Beeinträchtigungen (z.B. 
Zerschneidung durch Straßen 
und Wege, Wildverbiss) 

unerheblich   

Gesamtbewertung 
Beeinträchtigungen  B  

GEHG  B  

(1) Schirm- und Kahlschläge bis 1 ha werden nicht als Beeinträchtigung bewertet, wenn sie eine ausreichende Zahl von alten Überhältern 
aufweisen, der Eichenverjüngung dienen und sofern ein ausreichender Flächenanteil geschlossener Altholzbestände in günstiger 
Verteilung verbleibt, bzw. wenn sie der Pflege von historischen Hute-, Schneitel- und Mittelwäldern dienen. 
 (2) Starke Defizite sind gegeben, wenn alle drei Teilkriterien der Habitatstrukturen mit C bewertet werden. 
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91D0* Moorwälder 

                 Wertstufen 
 

    Kriterien 

A 
hervorragende Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte  

Ausprägung 

Vollständigkeit der  
lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen(1): 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Waldentwicklungsphasen / 
Raumstruktur 

mindestens drei 
Waldentwicklungsphasen, 
mindestens eine davon aus 
Gruppe 3, Anteil von Altholz 
(Gruppe 3) >35 % in guter 
Verteilung 
3 WEP aus Gruppe 1, 2, 3 
Altholzanteil 72,2 % 

 
 

lebende Habitatbäume ≥6 Stück pro ha 
8,8 Stück/ha 

  

starkes Totholz / 
totholzreiche Uraltbäume 

>3 liegende und stehende 
Stämme pro ha 
4,35 Stück/ha 

 
  

standorttypische 
Moosschicht 

 mäßig bis gut ausgeprägte 
Moosschicht (i.d.R. Deckung >25 
%) mit hohem Anteil von 
Torfmoosen und/oder Polytrichum 
commune 

 

Gesamtbewertung 
Habitatstrukturen 

A   

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

vorkommende lebensraumtypische Pflanzenarten: 
Hauptbaumarten:  

 Küstenfernes Tiefland: Betula pubescens, Pinus sylvestris 
Nebenbaumarten: Betula pendula, Sorbus aucuparia; im Naturraum Lüneburger Heide auch Picea abies; in nährstoffreicheren 
Ausprägungen auch Alnus glutinosa 
Straucharten: Frangula alnus, Salix aurita 
Farn- und Blütenpflanzen der Krautschicht:  
a) Nässezeiger: Andromeda polifolia, Carex rostrata, Erica tetralix, Eriophorum angustifolium, Eriophorum vaginatum, Vaccinium 
oxycoccos; in mesotraphenten Ausprägungen außerdem: Agrostis canina, Calamagrostis canescens, Calla palustris, Peucedanum 
palustre, Potentilla palustris und weitere typische Arten des LRT 7140  
b) weitere typische Arten, die aber auch trockenere Standorte besiedeln: Dryopteris carthusiana, Empetrum nigrum, Molinia caerulea, 
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea 
Moose: S. fallax, S. magellanicum u.a.; Aulacomnium palustre, Polytrichum commune 
 

Baumarten   geringe bis mäßige 
Abweichungen von der typischen 
Baumartenverteilung (z.B reine 
Kiefern-Moorwälder ohne Birke) 
 
Anteil der lebensraumtypischen 
Gehölzarten 80–<90 % 

 

Strauch- und Krautschicht 
(inkl. Kryptogamen) 

  nur wenige der typischen Arten 
(i.d.R. 1–2 typische Arten von 
Farn- und Blütenpflanzen – meist 
Molinia, Torfmoose und andere 
Nässezeiger nur vereinzelt*) 
*Mindestanforderung: im betr. 
Moorwaldkomplex ≥1 Nässezeiger der Farn- 
und Blütenpflanzen oder ≥1 typische Moosart 
vorhanden. 

Viele Bestände mit wenigen 
Arten, wenig Bestände mit gut 
ausgeprägter KS

Gesamtbewertung 
Arteninventar  B 

 

Beeinträchtigungen: keine / sehr gering gering bis mäßig stark 
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Beeinträchtigung der 
Struktur durch 
Holzeinschläge 

 mäßige Auflichtungen 
und/oder 
mäßige Defizite bei Alt- und 
Totholz sowie Habitatbäumen 
 

 

Beimischung 
gebietsfremder Baumarten 

Anteil an der Baumschicht <1 % Anteil an der Baumschicht 1–5 % 

Anteil: 1,4 %; 
Fichtenanteil oft untypisch hoch (Fi 
gilt als Nebenbaumart) 

 

Ausbreitung 
konkurrenzstarker 
Neophyten (inkl. Verjüngung 
von Gehölzen) 

Anteile in Kraut- oder 
Strauchschicht <5 % 
 

  

Entwässerung  
 

geringe bis mäßige 
Entwässerung, z.B. durch einige 
flache Gräben 
Anteil von Entwässerungszeigern 
1–10 % bzw. Deckung von 
Pfeifengras 25–75 %, eingestreut 
Nässezeiger wie Torfmoose 

 

Eutrophierung Nährstoffzeiger (z.B. 
Brennnessel, Kletten-Labkraut) 
fehlen oder treten nur vereinzelt 
auf (auf <5 % der Fläche 
vorkommend) 

  

Bodenverdichtung Bodenverdichtung mit erheblicher 
Veränderung der Krautschicht auf 
<5 % der Fläche 
keine Fahrspuren außerhalb von 
Rückelinien und auf diesen 
allenfalls schwach ausgeprägte 
Fahrspuren 
 

  

sonstige 
Beeinträchtigungen (z.B. 
Zerschneidung durch Straßen 
und Wege) 

unerheblich   

Gesamtbewertung 
Beeinträchtigungen  B  

GEHG  B  

(1) Bei der Bewertung des Erhaltungsgrads von Moorwäldern ist der Wasserhaushalt in Verbindung mit der Bodenvegetation von 
vorrangiger Bedeutung. Nasse, torfmoosreiche Bestände werden grundsätzlich nicht schlechter als mit B bewertet. Entwässerte 
(torfmoosarme) Ausprägungen sind auch bei großer Strukturvielfalt nur mit C zu bewerten. 
(2) Starke Defizite sind gegeben, wenn alle drei Teilkriterien der Habitatstrukturen mit C bewertet werden. 
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91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Wertstufen 
Kriterien 

A 
hervorragende Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte 

 Ausprägung 

Vollständigkeit der  
lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Waldentwicklungsphasen / 
Raumstruktur 

 
mindestens zwei 
Waldentwicklungsphasen 
verschiedener Gruppen, Anteil 
von Altholz 20–35 % oder >35 % 
bei ungünstiger Verteilung 
reine Altholzbestände (Gruppe 3) 
2 WEP aus Gruppe 2, 3 
Altholzanteil 31 % 

 

 

lebende Habitatbäume ≥6 Stück pro ha 
16,9 Stück/ha 

  

starkes Totholz / 
totholzreiche Uraltbäume 

 
>1–3 liegende oder stehende 
Stämme pro ha 
2,1 Stück/ha 

 

typische 
Standortstrukturen 

 
geringe Defizite bei den typischen 
Standortstrukturen 

 

Gesamtbewertung 
Habitatstrukturen  B  

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

vorkommende lebensraumtypische Pflanzenarten: 
a) Erlen- und Eschenwälder der Auen und Quellbereiche (Alno-Padion):  
Hauptbaumarten: Alnus glutinosa 

Nebenbaumarten: Fagus sylvatica, Prunus padus, Quercus robur 
Straucharten: Corylus avellana 
Arten der Krautschicht, Lianen: Ajuga reptans, Cardamine amara, Carex acutiformis, Carex remota, Chrysosplenium oppositifolium, 
Deschampsia cespitosa, Festuca gigantea, Filipendula ulmaria, Humulus lupulus, Scirpus sylvaticus 

 

Baumarten   geringe bis mäßige 
Abweichungen von der typischen 
Baumartenverteilung (z.B reine 
Erlen-Auwälder) 

Anteil der lebensraumtypischen 
Gehölzarten 80–<90 % 

 

Strauchschicht 
  

Straucharten fehlen weitgehend 

Krautschicht (inkl. 
Kryptogamen) beim Alno-
Padion  

 
geringe Defizite (i.d.R. 6–8 Arten 
von Farn- und Blütenpflanzen, auf 
basenreichen Standorten 8-12) 

 

Gesamtbewertung 
Arteninventar 

 B  

Beeinträchtigungen: keine / sehr gering gering bis mäßig stark 

Beeinträchtigung der 
Struktur durch 
Holzeinschläge 

 geringe bis mäßige 
Abweichungen von der typischen 
Baumartenverteilung (z.B reine 
Erlen-Auwälder) 

Anteil der lebensraumtypischen 
Gehölzarten 80–<90 % 

 

Beimischung 
gebietsfremder Baumarten 
(oft Hybrid-Pappel) 

Anteil an der Baumschicht <5  
Anteil gebietsfremder Baumarten: 
2,9 % 

  

Ausbreitung 
konkurrenzstarker 

Anteile in Kraut- oder 
Strauchschicht <5 % 
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Neophyten (inkl. Verjüngung 
von Gehölzen) 

Beeinträchtigung des 
Wasserhaushalts 

 
geringe bis mäßige 
Entwässerung, z.B. durch einige 
flache Gräben, geringe 
Veränderung der 
Hochwasserdynamik durch 
Stauwehre 
Anteil von Entwässerungszeigern 
5–25 % 

 

Eutrophierung 
im Alno-Padion 

Deckungsgrad von 
Nährstoffzeigern (z.B. 
Brennnessel, Kletten-Labkraut) 
<10 % 

  

Bodenverdichtung Bodenverdichtung mit erheblicher 
Veränderung der Krautschicht auf 
<5 % der Fläche 
keine Fahrspuren außerhalb von 
Rückelinien und auf diesen 
allenfalls schwach ausgeprägte 
Fahrspuren bzw. bei nicht 
befahrbaren Nassstandorten 
keine oder geringe 
Bodenverwundung durch 
Seilkranbetrieb 

  

sonstige 
Beeinträchtigungen (z.B. 
Zerschneidung durch Straßen 
und Wege, Wildverbiss) 

unerheblich   

Gesamtbewertung 
Beeinträchtigungen  B  

GEHG  B  

(1) Starke Defizite sind gegeben, wenn alle drei Teilkriterien der Habitatstrukturen mit C bewertet werden. 
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3160 Dystrophe Seen und Teiche 

Wertstufen 
Kriterien 

A 
hervorragende 
Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte 

Ausprägung 

Vollständigkeit der 
lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Gewässerstrukturen  geringe Defizite bei den natürlichen 
Strukturen 

 

Wasserbeschaffenheit  leichte Eutrophierungstendenzen  

Vegetationszonierung  Vegetationszonierung mit 
geringen Defiziten (1–2 Zonen 
gut ausgeprägt) 

 

Gesamtbewertung 
Habitatstrukturen  B  

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

vorkommende lebensraumtypische Pflanzenarten: 
Blütenpflanzen: Agrostis canina, Carex lasiocarpa, C. rostrata, Juncus bulbosus, Menyanthes trifoliata, Nymphaea alba, Sparganium 
natans, Utricularia.minor; ggf. weitere typische Arten der LRT 7140 und 7150. 
Moose: Sphagnum spp. (v.a. flutende Formen von fallax, denticulatum) 

Bewertung des 
Pflanzenarteninventars  

≥5 Arten 3–4 Arten 1–2 Arten 

Gesamtbewertung 
Arteninventar A   

Beeinträchtigungen: keine/sehr gering gering bis mäßig stark 

negative Veränderungen 
des Wasserhaushalts 

 keine   

anthropogene 
Veränderungen der 
Uferstruktur 

 mäßiger Anteil naturferner 
Strukturelemente (<25 % der 
Uferlinie)  

 

Eutrophierung  erkennbare anthropogene Eutro-
phierungstendenz (Deckung von 
Nährstoffzeigern <25 % der 
Vegetation) 

 

Störungen durch 
Freizeitnutzungen  

unerheblich   

sonstige 
Beeinträchtigungen  

 Verlandung  

Gesamtbewertung 
Beeinträchtigungen  B  

GEHG  B  
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3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des  
Ranunculion fluitantis und Callitricho-Batrachion 

Wertstufen 
Kriterien 

A 
hervorragende Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte 

Ausprägung 

Vollständigkeit der 
lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Gewässerstrukturen  deutliche Abweichungen vom 
Idealzustand, aber insgesamt 
naturnahe Strukturen (Kriterien 
für die Erfassungseinheiten FB 
bzw. FF gut erfüllt). 

bzw. durchschnittliche 
Gewässerstrukturgüteklasse 3 
(nach dem LAWA-Vor-Ort-
Verfahren 2011); Teilbereiche 
3,4, weniger 2 

 

Abflussverhalten weitgehend natürliche Dynamik 
des Abflussgeschehens 

  

Wasserbeschaffenheit  physikalisch-chemische 
Wasserqualität mit geringen bis 
mäßigen Abweichungen vom 
Leitbild 
Gewässergüteklasse II 

 

Vegetationsstruktur Wasser- und Ufervegetation 
entsprechen dem Leitbild des 
jeweiligen natürlichen Bach- oder 
Flusstyps. 

typische Wasservegetation aus 
Moosen und/oder flutenden 
Blütenpflanzen 

durch Beschattung nicht 
durchgehend, aber insg. o.k. 

standortgemäße Ufervegetation 
aus Röhrichten, Staudenfluren, 
Gehölzen und/oder Auwäldern 

  

Gesamtbewertung 
Habitatstrukturen 

A   
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Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars(2): 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

vorkommende lebensraumtypische Pflanzenarten: 
Blütenpflanzen: Callitriche spp., Ranunculus aquatilis, submerse, flutende Formen von Sparganium emersum, Berula erecta, u.a. 
Röhrichtarten 
Bei der Bewertung des Erhaltungsgrads können neben diesen kennzeichnenden Arten des LRT weitere typische Fließgewässerarten 
gutachterlich einbezogen werden (z.B. Arten der Bachröhrichte, Quellfluren, Moose der Spritzwasserzone, Armleuchteralgen wie Nitella 
flexilis). 

Bewertung des 
Pflanzenarteninventars 

 geringe bis mäßige Defizite im 
Arteninventar (es fehlen nur sel-
tenere oder besonders empfind-
liche Arten) 

 

Fauna: naturraumtypische Arten des jeweiligen Fließgewässertyps. Für die Bewertung besonders geeignete Artengruppen:  
Säugetiere: Fischotter (Lutra lutra) 
Vögel: Eisvogel (Alcedo atthis) 
Fische: Bachneunauge (Lampetra planeri), Bachforelle (Salmo trutta fario) u.a. 
 

Bewertung des 
Tierarteninventars 

 Arteninventar von Flora, Fisch-
fauna und Makrozoobenthos 
weicht geringfügig vom Referenz-
zustand des Fließgewässertyps 
ab und entspricht der Bewer-
tungseinstufung "gut" der öko-
logischen Zustandsklasse nach 
WRRL 

 

Gesamtbewertung 
Arteninventar  B  

Beeinträchtigungen: keine/sehr gering gering bis mäßig stark 

Veränderung des Laufs keine   

Querbauwerke keine für wandernde 
Gewässerorganismen 
unüberwindbaren Querbauwerke 

  

Uferausbau Ufer weitgehend naturnah (Anteil 
naturferner Strukturen  
<10 %) 

  

Veränderung der 
Sohlstruktur 

 geringe bis mäßige 
Veränderungen durch leichte 
Profileintiefungen, ausreichende 
Substratausprägung und -
diversität mit noch vorhandener 
Breiten- und Tiefenvarianz, 
tolerierbarer Eintrag von Sand- 
und Feinsedimenten 

 

Veränderung des 
Abflussverhaltens 

keine   

Wasserverschmutzung  Wassergüteklasse je nach 
Gewässertyp II oder II–III 

geringe Belastung mit 
organischen/anorganischen 
Schadstoffen, z.B. Chlorid im 
Jahresdurchschnitt <100 mg/l 

 

Ausbreitung 
konkurrenzstarker 
Neobiota 

keine   

Störungen durch 
Freizeitnutzungen 

unerheblich   

sonstige 
Beeinträchtigungen 

 Durchlass an B71  

Gesamtbewertung 
Beeinträchtigungen  B  

GEHG  B  

 (1) Bei den Klassen 5 und schlechter ist kritisch zu prüfen, ob die Mindestandforderungen an den LRT erfüllt sind. 

 (2) Die Bewertung der Fließgewässer orientiert sich an biozönotischen Referenzzuständen entsprechend der Fließgewässertypen nach 
LAWA. Im Rahmen der Umsetzung der WRRL erarbeiten die Länder Artenlisten für die verschiedenen Fließgewässertypen. Die 
Beprobung und Bewertung von Makrozoobenthos und Fischzönosen erfolgt nach LAWA-Methodik für die WRRL (empfohlene 
Kartierungszeit für die Makrophyten: Juni–September). Für die Beprobung des Makrozoobenthos empfiehlt der AK die 
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Aufsammlungsmethode nach AQEM (Haase und Sundermann 2004) abweichend mit vier Erhebungen. Das Monitoring der Fischzönosen 
kann das Monitoring der Fischarten nach den Anhängen II und IV ergänzen.  
Für die faunistischen Daten sollen andere Quellen (z.B. Monitoring nach WRRL) genutzt werden, eine eigene Erhebung im FFH-
Monitoring ist nicht erforderlich.  
Sofern Daten zur Fauna nicht vorliegen und/oder der Referenzzustand nicht beurteilt werden kann, erfolgt die Bewertung des 
Arteninventars ausschließlich aufgrund der Vegetation. 
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4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix 

Wertstufen 
Kriterien 

A 
hervorragende Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte  

Ausprägung 

Vollständigkeit der 
lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Vegetationsstruktur  Dominanz torfmoosreicher(1) 
Zwergstrauch- und/oder 
Moorlilien-Bestände  

 nassere, lückig bewachsene 
oder torfmoosreiche 
Schlenken zahlreich 
vorhanden (meist 
Vergesellschaftung mit LRT 
7150) 

 Neben 
Zwergstrauchbeständen nur 
niedrigwüchsige Arten der 
Gräser und Kräuter mit 
strukturbestimmend 

 Deckung von 
lebensraumtypischen 
Gehölzen auf größeren 
Teilflächen <10 % 

  

Gesamtbewertung 
Habitatstrukturen A  

 

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

vorkommende lebensraumtypische Pflanzenarten: 
Farn- u. Blütenpflanzen: *Erica tetralix, Empetrum nigrum, Eriophorum vaginatum, Narthecium ossifragum, außerdem die typischen 
Arten des LRT 7150 (Rhynchospora alba, Drosera rotundifolium) 

zusätzlich weitere Arten der Hochmoore (s. LRT 7110), Kleinseggenriede (z.B. Eriophorum angustifolium)  
Anmerkung: Calluna vulgaris und Molinia caerulea gehören ebenfalls zu den im weiteren Sinne typischen Arten, sind aber bei den 
wertbestimmenden Arten nicht mitzuzählen! 
Moose: Sphagnum papillosum, Sphagnum tenellum (zusätzlich Arten der LRT 7110 und 7150) 

Arteninventar typischer 
Farn- und Blütenpflanzen 

≥6 Arten 
 

  

Arteninventar typischer 
Torfmoose(1) 

≥3 Arten   

Gesamtbewertung 
Arteninventar A   

Beeinträchtigungen: keine/ sehr gering gering bis mäßig stark 

Entwässerung keine (Calluna-Anteil meist 
<10 %) 

  

Verbuschung/Bewaldung  
(s. Hinweise vor LRT 2310) 

 Deckung von Gehölzen im 
überwiegenden Teil der Heide 
10–25 % 

 

Vergrasung  keine oder geringe Vergrasung 
durch hochwüchsige, 
Degeneration anzeigende Arten 
(v. a. Pfeifengras); Deckung 
<25 % 

  

Anteil Störungszeiger (z.B. 
Stickstoffzeiger, Neophyten) 

invasive Neophyten fehlen 
weitgehend, sonstige 
Störungszeiger i.d.R. <1 % 

  

Sonstige 
Beeinträchtigungen  

 gering bis mäßig 
Schwarzwildsuhle 

stark 

Gesamtbewertung 
Beeinträchtigungen  B  

GEHG A   
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4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix 

Wertstufen 
Kriterien 

A 
hervorragende Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte  

Ausprägung 
(1) Sonstige Feuchtbodenmoose und Nässezeiger sind naturraumspezifisch einzubeziehen. Regional gibt es z.B. in Dünentälern am Rand 
von Flussniederungen Feuchtheiden mit von Natur aus stark schwankenden Wasserständen, die trotz Torfmoosarmut aufgrund des 
Vorkommens wertbestimmender Arten von Zwergbinsen- oder Strandlings-Gesellschaften mit A oder B bewertet werden können. 
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4030 Trockene europäische Heiden 

Wertstufen 
Kriterien 

A 
hervorragende Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte  

Ausprägung 

Vollständigkeit der  
lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Relief  natürliches Relief überwiegend 
intakt und deutlich ausgeprägt 

 

Vegetationsstruktur   Mittlere Strukturvielfalt (nicht 
alle Altersphasen vorhanden) 

 Deckung von 
lebensraumtypischen 
Gehölzen im überwiegenden 
Teil der Heide 10–35 % 

 krautige Vegetation in 
größeren Anteilen 
niedrigwüchsig (30–70 %) 

 offene Bodenstellen in 
geringen Flächenanteilen 
vorhanden (Flächenanteil <5 
%) 

 

Gesamtbewertung 
Habitatstrukturen  B  

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

vorkommende lebensraumtypische Pflanzenarten: 
Farn- u. Blütenpflanzen: Calluna vulgaris, Deschampsia flexuosa, Festuca ovina agg., Galium saxatile, Vaccinium myrtillus, außerdem 
weitere typische Arten Borstgrasrasen (LRT 6230); feuchte Ausprägung zusätzlich: Molinia caerulea 
 

Arteninventar aus der 
Referenzliste (Farn und 
Blütenpflanzen) 

 3–5 Arten 
Mehr Arten, aber einige nur in 
Einzelexempl. 
 

 

Bei ausreichenden Daten ggf. Auf- oder Abwertung je nach Artenzahl der Moose und Flechten (Aufwertung insbesondere bei 
Vorkommen flechtenreicher Ausprägungen). 
Gesamtbewertung 
Arteninventar 

 B  

Beeinträchtigungen: keine/sehr gering gering bis mäßig stark 

Veränderungen des 
Reliefs 

keine   

Verbuschung/Bewaldung  
(s. Hinweise vor LRT 
2310) 

 Deckung von Gehölzen im 
überwiegenden Teil der Heide 
10–25 % 

 

Vergrasung geringe Vergrasung durch 
heideabbauende Arten (Deckung 
von Gräsern wie Draht-Schmiele 
<30 %) 

  

Anteil Störungszeiger 
(z.B. Ruderalarten, 
Neophyten) 

invasive Neophyten fehlen 
weitgehend, sonstige 
Störungszeiger i.d.R. <1 % 

  

sonstige 
Beeinträchtigungen (z.B. 
Tourismus, militärischer 
Übungsbetrieb) 

unerheblich   

Gesamtbewertung 
Beeinträchtigungen  B  

GEHG  B  
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7110 Lebende Hochmoore 

Wertstufen 
Kriterien 

A 
hervorragende Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte 

Ausprägung 

Vollständigkeit der 
lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Moorstruktur  intakter Torfkörper 
 standorttypische, 

strukturreiche Ausprägung 
(z.B. urglasförmige 
Aufwölbung, Mooraugen, 
Randlagg) 

  

Vegetationsstruktur  ungestörter, weitgehend 
baumfreier, torfmoosreicher 
Bult-Schlenken-Komplex 
(ggf. inkl. natürlicher 
Stillstandsphasen) 

 Gehölze im Zentrum fehlend 
oder spärlich und extrem 
schlechtwüchsig 
(moortypische Arten) 

  

Gesamtbewertung 
Habitatstrukturen A  

 

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Vorkommende lebensraumtypische Pflanzenarten: 
 
typische Blütenpflanzen (Kennarten unterstrichen): Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Erica tetralix, Eriophorum angustifolium,  
Rhynchospora alba, Vaccinium oxycoccos  

typische Moose (Kennarten unterstrichen): Polytrichum strictum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum papillosum, Sphagnum 
cuspidatum 

Bewertung des 
Pflanzenarteninventars(1) 

 naturraumtypisches Arteninventar 
annähernd vollständig vorhanden, 
aber landesweit seltene Arten 
z.T. fehlend; Orientierungswert: 
zahlreiches Vorkommen von 5–7 
hochmoortypische 
Blütenpflanzenarten (davon ≥3 
Kennarten) und 3–5 
hochmoortypischen Moosarten 
(davon ≥2 Kennarten) 

 

Fauna: Bewertung vorrangig anhand der Vegetation. Bei ausreichender Datenlage Auf- oder Abwertung je nach Ausprägung der Fauna 
möglich. Zur Bewertung besonders geeignete Artengruppen: 
Libellen: Arktische Smaragdlibelle (Somatochlora arctica) 
 

Gesamtbewertung 
Arteninventar  B  

Beeinträchtigungen: keine/sehr gering gering bis mäßig stark 

Störung des 
Wasserhaushalts 

keine   

Verbuschung/Bewaldung 
(außer hochmoortypische 
schwachwüchsige Gehölze)  
(s. Hinweise vor LRT 2310) 

Deckung von Gehölzen im 
überwiegenden Teil der 
Moorfläche dieses LRT <5 % 

  

Störungszeiger 
(Entwässerungs- oder 
Stickstoffzeiger, Neophyten) 

Störungszeiger fehlen   

sonstige 
Beeinträchtigungen (z.B. 
militärische Nutzung) 

unerheblich   

Gesamtbewertung 
Beeinträchtigungen A   
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7110 Lebende Hochmoore 

Wertstufen 
Kriterien 

A 
hervorragende Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte 

Ausprägung 

GEHG A   

(1) Bei Unterschreitung der Mindestartenzahlen trifft der LRT 7110 i.d.R. nicht zu (vgl. 7120, 7140) 
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7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Wertstufen 
Kriterien 

A 
hervorragende Ausprägung 

B 
gute Ausprägung 

C 
mittlere bis schlechte  

Ausprägung 

Vollständigkeit der 
lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Moorstruktur/Hydrologie   vorübergehend 
austrocknend, 
Schwingmoor-Regime und 
nasse Schlenken nicht 
ganzjährig vorhanden 

 Biotopkomplex mit geringen 
Defiziten 

 

Vegetationsstruktur   typische 
Zwischenmoorvegetation 
mit Torfmoosen (und/oder 
anderen typischen Moosen) 
auf dem  
überwiegenden Teil der 
Fläche 

 Vegetation überwiegend 
von geringer bis mittlerer 
Wuchshöhe; hochwüchsige 
Vegetation (z.B. Schilf) auf 
<25 % der Fläche 

  

Gesamtbewertung 
Habitatstrukturen  B  

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

vorkommende lebensraumtypischen Arten: 

Farn- und Blütenpflanzen: Agrostis canina,  Calla palustris, Carex canescens, Carex echinata, Carex lasiocarpa, Carex nigra, Carex rostrata, 
Eriophorum angustifolium, Hydrocotyle vulgaris, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris 

Moose: Aulacomnium palustre, Sphagnum spp. (alle typischen Arten waldfreier Moore) 

 zusätzlich auf Bulten Hochmoorarten (vgl. 7110) 

Arteninventar Farn- und 
Blütenpflanzen(1) 

 5–10  
oder Anteil typischer Arten in der 
Krautschicht insgesamt 50–90 %  

 

Arteninventar Moose  3–5  

Gesamtbewertung 
Arteninventar  B  

Beeinträchtigungen: keine/ sehr gering gering bis mäßig stark 

Störung des 
Wasserhaushalts 

keine oder sehr gering 
(Wasserhaushalt weitgehend 
intakt); Entwässerungszeiger 
fehlen weitgehend 

  

Verbuschung/Bewaldung 
(außer mit 
übergangsmoortypischen 
schwachwüchsigen 
Gehölzen(2))  

  Deckung von Gehölzen im 
überwiegenden Teil der 
Moorfläche dieses LRT >10 % 

Eutrophierung  kleinflächig Ausbreitung von 
Nährstoffzeigern 

 

Ausbreitung von  
Neophyten 

keine   

sonstige 
Beeinträchtigungen (z.B. 
militärische Nutzung) 

unerheblich   

Gesamtbewertung 
Beeinträchtigungen   C 

GEHG  B  

1) Höhere Artenzahlen sind v.a. bei etwas besserer Basenversorgung möglich. Für sehr saure Ausprägungen sowie Schwingrasen ist 
vorrangig der Deckungsgrad der standorttypischen Arten maßgeblich (z.B. bei Schnabelseggen-Rieden). 
(2) z.B. niedrigwüchsige Gagelsträucher 
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7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 
Wertstufen 

Kriterien 
A 

hervorragende Ausprägung 
B 

gute Ausprägung 
C 

mittlere bis schlechte  
Ausprägung 

Vollständigkeit der 
lebensraumtypischen  
Habitatstrukturen: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Standortverhältnisse  größere, zumindest 
jahreszeitlich länger nasse 
Schlenkenkomplexe und 
Torfschlammböden mit sehr 
gut ausgeprägter Vegetation 
des Rhynchosporion 

 sehr gut ausgeprägter 
Komplex mit anderen 
nährstoffarmen Moortypen 
oder nährstoffarmen 
Stillgewässern 

  

Vegetationsstruktur  sehr gut ausgeprägte 
Vegetation des 
Rhynchosporion; 
Rhynchospora und andere 
lebensraumtypische Arten 
dominieren die 
Bestandsstruktur, kein 
Eindringen höherwüchsiger 
Arten erkennbar 

 Rhynchospora-Vorkommen: 
vitale, reichlich 
blühende/fruchtende 
Pflanzen 

   

Gesamtbewertung 
Habitatstrukturen 

A   

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars: 

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden 

Blütenpflanzen: Rhynchospora alba, Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium (Kennarten unterstrichen)  
Moose: Sphagnum cuspidatum, Sphagnum fallax u.a. (u.a. alle Schlenkenarten von 7110) 

Bewertung des 
Pflanzenarteninventars 

Zahlreiches Vorkommen von ≥3 
typischen Arten bzw. ≥2 
Kennarten mit hohen 
Deckungsgraden 

Vorkommen von 2 der typischen 
Arten bzw. 1 Kennart mit hohem 
Deckungsgrad 

Vorkommen von nur 1 typischen 
Art bzw. von nur 1 Kennart mit 
geringem Deckungsgrad  
(Eriophorum angustifolium allein nicht 
ausreichend) 

Gesamtbewertung 
Arteninventar  B  

Beeinträchtigungen: keine/ sehr gering gering bis mäßig stark 

Störung des 
Wasserhaushalts 

keine oder sehr gering 
(Wasserhaushalt weitgehend 
intakt); Entwässerungszeiger 
fehlen weitgehend 

  

Verbuschung/Bewaldung 
(außer mit 
hochmoortypischen 
schwachwüchsigen 
Gehölzen)  
(s. Hinweise vor LRT 2310) 

Deckung von Gehölzen im 
überwiegenden Teil der 
Moorfläche mit eingestreuten 
Vorkommen dieses LRT <5 % 

  

Eutrophierung keine   

Ausbreitung von 
Neophyten 

keine   

sonstige 
Beeinträchtigungen (z.B. 
militärische Nutzung) 

unerheblich   

Gesamtbewertung 
Beeinträchtigungen A   

GEHG A   
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3 Erhaltungsziele 

3.1 Erläuterungen zu den quantifizierten Erhaltungszielen 
Gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) vom 21. Mai 1992 sind für FFH-Gebiete Er-
haltungsziele zu definieren, die die Grundlage für die Bestimmung von Erhaltungsmaßnahmen 
bilden. Der Vermerk der EU-Kommission zur Festlegung von Erhaltungszielen vom 23. November 
2012 legt zugrunde, welche Anforderungen an den Umfang der Erhaltungsziele gestellt werden.  
 
Die Erhaltungsziele sind so zu definieren, dass sie 

1. Spezifisch sind 
 Sie müssen sich auf eine bestimmte Anhang-II-Art oder einen Lebensraumtyp beziehen 

und die Bedingungen für die Erreichung des Erhaltungsziels vorgeben. 
2. Messbar sind 

 Sie müssen quantifizierbar sein, damit zum Ende des Planungszeitraums überprüft 
werden kann, ob die Ziele erfolgreich umgesetzt wurden.  

3. Realistisch sind 
 Sie müssen innerhalb eines vernünftigen zeitlichen Rahmens und mit angemessenem 

Einsatz von Ressourcen verwirklicht werden können. 
4. Nach einem kohärenten Ansatz verfolgt werden 

 Bei FFH-Gebieten, die dieselbe Art oder denselben LRT schützen, sollten für die Be-
schreibung eines günstigen Erhaltungszustands vergleichbare Eigenschaften und Ziel-
vorgaben verwendet werden. 

5. Umfassend sind 
 Sie müssen alle relevanten Eigenschaften der LRT und Anhang-II-Arten abdecken, die 

für die Bewertung des Erhaltungszustands als „günstig“ (oder „nicht günstig“) erfor-
derlich sind. 

Ziel der FFH-Richtlinie ist das Erreichen eines „günstigen“ Erhaltungszustands eines Lebens-
raumtyps bzw. einer Anhang-II-Art der FFH-Richtlinie. Grundlage ist der Erhaltungszustand des 
Lebensraumtyps oder der Anhang-II-Art in der Biogeographischen Region. Grundsätzlich gilt, dass 
der gebietsbezogene Erhaltungsgrad eines Lebensraumtyps oder einer Anhang-II-Art eines 
FFH-Gebiets zu erhalten ist. Damit einhergehend besteht ein Verschlechterungsverbot des 
Erhaltungsgrads. 
 
Ziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden LRT und Anhang-II-Arten sind nach Erhaltung, 
Wiederherstellung und Entwicklung zu differenzieren. Erhaltungsziele und 
Wiederherstellungsziele, die sich aus dem Verschlechterungsverbot ergeben, sind verpflichtende 
Ziele. Demgegenüber sind Entwicklungsziele als freiwillige Ziele zu verstehen: 
 

 Erhaltungsziele beziehen sich auf die zum Referenzstichtag erfassten LRT-Flächen, deren Ge-
samtsummen erhalten werden müssen (= quantitative Erhaltungsziele). Gleichermaßen ist der 
Gesamt-Erhaltungsgrad (GEHG) des LRT zum Referenzstichtag zu erhalten, sofern er günstig 
oder hervorragend ist (= qualitative Erhaltungsziele).  

 Wiederherstellungsziele (= WV-Ziele) ergeben sich aus dem Flächenverlust eines LRT oder 
dem Verschwinden einer Anhang-II-Art (quantitative Verschlechterung) oder aus der Ver-
schlechterung des Erhaltungsgrads eines LRT oder einer Anhang-II-Art (qualitative Verschlech-
terung).  

 Unter bestimmten Umständen kann sich zudem aus den Hinweisen aus dem Netzzusammen-
hang (FFH-Bericht) eine Wiederherstellungsnotwendigkeit (= WN-Ziele) einer Art bzw. eines 
LRT für das FFH-Gebiet ergeben.   
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 Entwicklungsziele beziehen sich auf in Zukunft zu entwickelnde LRT-Flächen. Für Wald-LRT 
wird hierbei ein Entwicklungszeitraum von 30 Jahren angenommen, für Offenland-LRT ein Zeit-
raum von 10 Jahren. Dazu können bspw. strukturarme Fichten-Reinbestände zählen, die mit-
hilfe von Buchen-Voranbauten langfristig in Buchen-LRT entwickelt werden. Ein weiteres 
Beispiel sind entwässerte Moorstandorte, die u.a. durch Auszug nicht standortgerechter Baum-
arten und Rückbau von Entwässerungsgräben in Moor-LRT überführt werden. 

In der bisherigen Bewirtschaftungsplanung der NLF sind die Vorgaben der EU-Kommission zur 
Festlegung von Erhaltungszielen nur teilweise berücksichtigt. 
 
Die Quantifizierung der Erhaltungsziele der wertbestimmenden LRT und Anhang-II-Arten 
erfolgt durch die Einarbeitung der folgenden Tabellen in den Bewirtschaftungsplan, der 
dahingehend ergänzt wird. 
 
Die Hinweise aus dem Netzzusammenhang fließen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht in die 
Planung ein, da diese noch nicht vorliegen. Sie finden in der Überarbeitung des 
Bewirtschaftungsplans Berücksichtigung. 
 
Für den Fall, dass eine Schutzgebietsverordnung erst nach der Waldbiotopkartierung in Kraft 
getreten ist und die VO weitere maßgebliche Natura 2000-Schutzgüter enthält, die diesen Status 
(„maßgeblich“) zum Zeitpunkt der Kartierung noch nicht hatten, konnten sie dementsprechend 
bei der Planung keine Berücksichtigung finden. Diese Schutzgüter werden bei der Formulierung 
der quantifizierten Erhaltungsziele grundsätzlich eingearbeitet. Die Berücksichtigung in der 
Maßnahmenplanung findet hingegen erst mit der neuen Waldbiotopkartierung und der neuen 
Planerstellung statt. 
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3.2 Erhaltungsziele für die im FFH-Gebiet wertbestimmenden Lebensraumtypen 
Aufgrund methodischer Anpassungen (wie z.B. Änderungen der Kartiervorgaben für 
LRTs) sowie Präzisierungen in der Flächenabgrenzung kann es zu geringfügigen 
Abweichungen der Flächengrößen kommen. Diese werden aufgrund ihrer 
methodischen Natur nicht als Flächenverlust aufgeführt.  
3.2.1 3160 Dystrophe Seen und Teiche 

3160 Dystrophe Seen und Teiche 
Flächengröße ha 1,04 
Flächenanteil % 0,5 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 1,04 ha im GEHG B. 
 
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades als 
möglichst naturnahe dystrophe Stillgewässer mit torfmoosreicher 
Verlandungsvegetation insbesondere durch Sicherung des Wasserstandes 
und der Wasserqualität und Erhaltung als Lebensraum charakteristischer 
Tier- und Pflanzenarten insbesondere durch Vermeidung von 
Stoffeinträgen, Beschattung und Gehölzaufwuchs. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. –. 

Entwicklungsziel ha - 

 

3.2.2 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und Callitricho-Batrachion 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und 
Callitricho-Batrachion 
Flächengröße ha 1,39 
Flächenanteil % 0,6 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 1,39 ha im GEHG B. 
 
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades als 
möglichst naturnahe Fließgewässer mit unverbauten Ufern, vielfältigen 
Sedimentstrukturen (in der Regel Wechsel zwischen feinsandigen, kiesigen 
und grobsteinigen Bereichen), guter Wasserqualität, natürlicher Dynamik 
des Abflussgeschehens, einem durchgängigen, unbegradigten Verlauf und 
zumindest abschnittsweise naturnahem Auwald- und Gehölzsaum sowie 
gut entwickelter flutender Was-servegetation an besonnten Stellen 
einschließlich der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten wie hier 
insbesondere der Gebänderten Prachtlibelle, der Blauflügeligen 
Prachtlibelle, der Asiati-schen Keiljungfer, der Grünen Keiljungfer, der 
Zweigestreiften Quelljungfer, des Eisvogels, der Wasseramsel, des 
Fischotters, der Groppe, des Bachneunauges, der Bachforelle, des Steinbei-
ßers, der Elritze und Äsche. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha - 
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3.2.3 4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix 
4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix 
Flächengröße ha 0,36 
Flächenanteil % 0,2 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 0,36 ha im GEHG B. 
 
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades als 
möglichst naturnahe bis halbnatürliche Feucht- bzw. Moorheiden mit 
hohem Anteil an Glockenheide und weiteren Moor- und Heidearten (z. B. 
Torfmoose, Moorlilie, Lungen-Enzian, Schnabelried, Besenheide) 
einschließlich der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha - 

 

3.2.4 4030 Trockene europäische Heiden 
4030 Trockene europäische Heiden 
Flächengröße ha 0,17 
Flächenanteil % 0,1 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 0,17 ha im GEHG B. 
 
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades als 
möglichst strukturreiche, teils gehölzfreie, teils mit Wacholdern durchsetzte 
Zwergstrauchheiden mit Dominanz von Besenheide sowie einem aus 
geeigneter Pflege resultierenden Mosaik unterschiedlicher Alters-stadien 
mit offenen Sandflächen, einschließlich der charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha - 
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3.2.5 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 
Flächengröße ha 2,75 
Flächenanteil % 1,2 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 2,75 ha im GEHG B. 
 
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades als 
möglichst naturnahe, waldfreie Übergangs- und Schwingrasenmoore, u. a. 
mit torfmoosreichen Seggen- und Woll-gras-Rieden, auf sehr nassen, 
nährstoffarmen Standorten, meist im Komplex mit nährstoffarmen 
Stillgewässern und anderen Moortypen einschließlich der charakteristischen 
Tier- und Pflanzenarten. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha - 

 

3.2.6 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 
7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 
Flächengröße ha 0,13 
Flächenanteil % 0,1 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
A 
A 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 0,13 ha im GEHG A. 
 
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades als 
möglichst nasse, nähr-stoffarme Torf- und/oder Sandflächen mit 
Schnabelried-Gesellschaften im Komplex mit Hoch- und Übergansmooren, 
Feuchtheiden und/oder nährstoffarmen Stillgewässern einschließlich der 
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha - 
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3.2.7 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
9110 Hainsimsen-Buchenwald 
Flächengröße ha 3,47 
Flächenanteil % 1,6 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
C 
B 

Erhaltungsziel  
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades als 
möglichst naturnahe, strukturreiche Buchenwälder auf bodensaurem 
Standort mit allen Altersphasen in mosaikartigem Wechsel, mit 
standortgerechten, standortheimischen Baumarten, einem hohen Tot- und 
Altholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich entstandenen Lichtungen und 
vielgestaltigen Waldrändern einschließlich der charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten, hier vor allem der höhlenbewohnenden Arten. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. –Wiederherstellung eines günstigen Gesamterhaltungsgrades (B) auf 
3,47 ha. 

Entwicklungsziel ha 1,81 

 

3.2.8 9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen 
9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen 
Flächengröße ha 7,19 
Flächenanteil % 3,2 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 7,19 ha im GEHG B. 
 
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades als 
möglichst naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche 
Eichenmischwälder auf nährstoffarmen Sandböden mit allen Altersphasen 
in mosaikartigem Wechsel, mit standortgerechten, standortheimischen 
Baumarten, einem hohem Tot- und Altholzanteil, Höhlenbäumen und 
vielgestaltigen Waldrändern einschließlich der charakteristischen Tier- und 
Pflanzenarten hier vor allem der höhlenbewohnenden Arten. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. –. 

Entwicklungsziel ha 8,69 
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3.2.9 91D0 Moorwälder 
91D0 Moorwälder 
Flächengröße ha 19,66 
Flächenanteil % 8,8 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 19,66 ha im GEHG B. 
 
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades als 
möglichst naturnahe torfmoosreiche Birken- und Birken-Kiefernwälder auf 
nährstoffarmen, nassen Moorböden mit allen Altersphasen in 
mosaikartigem Wechsel, mit standortgerechten, standortheimischen 
Baumarten, einem hohen Alt- und Totholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich 
entstandenen Lichtungen und strukturreichen Waldrändern einschließlich 
der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. –. 

Entwicklungsziel ha - 

 

3.2.10 91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
Flächengröße ha 5,56 
Flächenanteil % 2,5 
Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) 
1. ermittelt 
2. planerisch (Ziel-GEHG) 

 
 
B 
B 

Erhaltungsziel Erhaltung des LRT auf 5,56 ha im GEHG B. 
 
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrades als 
möglichst naturnahe, feuchte bis nasse Erlen-, Eschen- und Weidenwälder 
aller Altersstufen in Quellbereichen, an Bächen und Flüssen mit einem 
naturnahen Wasserhaushalt, standortgerechten, standortheimischen 
Baumarten, einem hohen Anteil an Alt- und Totholz, Höhlenbäumen sowie 
spezifischen Habitatstrukturen (Flutrinnen, Tümpel, Verlichtungen) 
einschließlich der charakteristischen Tier- und Pflanzenarten wie 
insbesondere des Fischotters und heimischer Fledermausarten. 

Wiederherstellungsziel  
1. bei Flächenverlust 
2. bei ungünstigem GEHG 

 
1. - 
2. – 

Entwicklungsziel ha - 
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3.3 Erhaltungsziele für wertbestimmende Tier- und Pflanzenarten (Anhang II 
der FFH – Richtlinie)  

3.3.1 Bachneunauge (Lampetri planeri) 
Bachneunauge (Lampetri planeri) 

 Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) gem. SDB 

B 

Erhaltungsziel Erhalt der Art und ihres Lebensraums im Gesamterhaltungsgrad 
B. 
 
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungsgrades als möglichst vitale, lang-fristig 
überlebensfähige Population vor allem durch Sicherung und 
naturnahe Entwicklung von Abschnitten der Fließgewässer als 
natürliche, durchgängige, unbegradigte, sauerstoffreiche 
Gewässer mit guter Wasserqualität (mindestens Gewässergüte 
II); vielfältigen Sedimentstruktu-ren (kiesige, flache Abschnitte 
mit mittelstarker Strömung als Laichsubstrat und stabile, fein-
sandige Sedimentbänke als Aufwuchsgebiete), 
Unterwasservegetation sowie naturraumtypi-scher 
Fischbiozönose. 

Wiederherstellungsziel (bei 
Lebensraumverlust oder 
ungünstigem GEHG) 

 

Entwicklungsziel - 

 

3.3.2 Groppe (Cottus gobio) 
Groppe (Cottus gobio) 

 Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) gem. SDB 

C 

Erhaltungsziel  
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungsgrades als möglichst vitale, langfristig überlebensfähige 
Population in durchgängigen, unbegradigten, schnellfließenden, 
sauer-stoffreichen und sommerkühlen Gewässern mit vielfältigen 
Sedimentstrukturen, unverbauten Ufern und Verstecken unter 
Wurzeln, Steinen, Holz bzw. flutender Wasservegetation sowie 
naturraumtypischer Fischbiozönose. 

Wiederherstellungsziel (bei 
Lebensraumverlust oder 
ungünstigem GEHG) 

Wiederherstellung eines günstigen Gesamterhaltungsgrads (B) 
der Art und ihres Lebensraumes. 
 

Entwicklungsziel - 
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3.3.3 Fischotter (Lutra lutra) 
Fischotter (Lutra lutra) 

 Gesamt-Erhaltungsgrad 
(GEHG) gem. SDB 

B 

Erhaltungsziel Erhalt der Art und ihres Lebensraums im Gesamterhaltungsgrad 
B. 
 
Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungsgrades als möglichst vitale, langfristig 
überlebensfähige Population, u. a. durch Sicherung und 
Entwicklung naturnaher Fließ- und Stillgewässer sowie 
Auenbereiche (natürliche Gewässerdynamik mit artenreichen 
Fischbeständen natürlicher Altersstruktur und strukturreichen 
Gewässerrandstreifen, Weich- und Hartholzauen an 
Fließgewässern, hohe Gewässergüte). Förderung der 
Wandermöglichkeit des Fischotters entlang von Leitlinien bzw. –
strukturen (z. B. Fließgewässer) im Sinne eines Biotopverbunds 
unter besonderer Berücksichtigung durchgängiger 
Querungsbauwerke und Durchlässe/Untertunnelungen. 

Wiederherstellungsziel (bei 
Lebensraumverlust oder 
ungünstigem GEHG) 

 

Entwicklungsziel - 
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4 Maßnahmenplanung 

Folgende Maßnahmen sind für das gesamte Plangebiet verbindlich und werden daher in der 
Einzelplanung der Lebensraumtypen bzw. beim Artenschutz nicht weiter aufgeführt. 
 

4.1 Allgemeingültige Planungsvorgaben gem. Regierungsprogramm LÖWE+3 
und Eigenbindung der NLF sowie Umsetzung von Regelungen der 
Schutzgebiets-Verordnungen 

a. Baumartenwahl 
In FFH-Gebieten wird auf Grundlage des LÖWE Waldbauprogramms auf das aktive Einbringen 
von gebietsfremden Baumarten verzichtet. 
Bei Durchforstungen in LRT und Entwicklungsflächen werden lebensraumtypische Baumarten be-
günstigt und Nadelholz zurückgedrängt. 
Alle Buchen-LRT-Flächen werden grundsätzlich, sofern sie nicht dem Sonderfall der Naturwald-
Kategorie (NW) zugeordnet sind, nach der Waldschutzgebietskategorie Naturwirtschaftswald 
(NWW) bewirtschaftet. Dies beinhaltet, dass ausschließlich Baumarten der jeweiligen heutigen 
potentiell natürlichen Vegetation etabliert und gefördert werden. 
Alle Eichen-LRT-Flächen werden grundsätzlich, sofern sie nicht als Sonderfall der Waldschutz-
gebietskategorien Naturwald (NW) oder Kulturhistorischer Wirtschaftswald (KW) zugeordnet sind, 
nach der Waldschutzgebietskategorie Lichter Wirtschaftswald mit Habitatkontinuität (LW) bewirt-
schaftet. Dies beinhaltet, dass ausschließlich Baumarten der jeweiligen LRT etabliert und gefördert 
werden. LRT-fremde Baumarten sollen bis zur Zielstärke abwachsen, soweit sie nicht zur Pflege 
einheimischer Bäume guter Qualität oder zur Vermeidung ihrer unerwünschten Naturverjüngung 
vorher entnommen werden müssen. 
Waldbestände, die keinem LRT entsprechen, unterliegen dem Waldschutzgebietskonzept der Nds. 
Landesforsten und dort überwiegend der Kategorie „Naturwirtschaftswald“. Dies beinhaltet die 
langfristige Bewirtschaftung mit den Baumarten der jeweils potenziell natürlichen Waldgesell-
schaft. 
In den FFH-Gebieten werden die Waldbestände als NWW, LW oder KW bewirtschaftet. Dies er-
folgt im Rahmen der Eigenbindung der NLF. Die hierdurch bedingten Beschränkungen der ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft gehen über die rechtlichen Vorgaben der Schutzgebietsverord-
nungen hinaus. 
 
b. Habitatbaum- und Totholzkonzept 
Habitatbäume (Horstbäume, Stammhöhlenbäume, Bäume mit erkennbaren Kleinhöhlenkonzen-
trationen oder sonstige für den Artenschutz besonders wertvolle Bäume sowie besondere Baumin-
dividuen) werden generell auch außerhalb von Habitatbaumflächen erhalten und sollen dauerhaft 
markiert werden. Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen oder aus Gründen des Forst- bzw. des 
Arbeitsschutzes gefällte Habitatbäume verbleiben im Bestand. 
Totholzbäume4 werden generell auch außerhalb von Habitatbaumgruppen im Bestand erhalten. 
Aus Gründen der Verkehrssicherung oder des Arbeitsschutzes gefällte Totholzbäume verbleiben 
im Bestand. 
Zusätzlich werden auf Einzelbestandsebene bei Mangel an stehendem und liegendem Totholz 
zudem grundsätzlich im Jahrzehnt folgende Maßnahmen zur Totholznachlieferung umgesetzt: 

 Durchforstungen im Laubholz: Mindestens 3 vollständige Kronen pro ha oder adäquate 
Menge natürlichen Totholzes belassen. 
 

                                                
3 Gem. Regierungsprogramm LÖWE+ der Landesregierung v. 26.09.2017, ergänzt durch Vereinbarungen zum Niedersächsischen 
Weg, Stand 28.08.2020 - „Aktualisiertes Niedersächsisches Programm zur langfristigen ökologischen Waldentwicklung in den 
Niedersächsischen Landesforsten (LÖWE+)“ i.V.m. §15 NWaldLG – VORIS: 79100 
4 Ausgenommen davon ist absterbendes Nadelholz. 
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 Zielstärkennutzungen im Laubholz: Mindestens 2 vollständige Kronen pro ha belassen. Da 
die zu belassenden Kronen u.U. Folgearbeiten stören, können alternativ auch einzelne, 
qualitativ schlechte Stammstücke belassen werden. 

Eine angemessene räumliche Konzentration des Totholzes unter Berücksichtigung der Arbeits-
sicherheit, der Lage und der Erschließung ist sinnvoll. 
 
c. Sonderbiotope 
Entlang von Bachläufen und in Quellbereichen werden grundsätzlich Baumarten der potenziell 
natürlichen Waldgesellschaft begünstigt und Nadelholz zurückgedrängt, sofern diese Sonder-
biotope noch nicht naturnah ausgeprägt sind. Bachläufe und Quellbereiche werden grundsätzlich 
nicht durchquert oder befahren. 
 
d. Energieholznutzung 
Während der Brut- und Setzzeit (01.04.–15.07.) wird in N2000-Gebieten und NSG sowie an 
Waldaußenrändern kein Energieholz gehackt. 
 
e. Waldstruktur 
Kleine, natürlich entstandene Bestandeslücken sollen nicht bepflanzt werden und der natürlichen 
Sukzession dienen. 
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4.2 Planungsgrundsätze zur Umsetzung der Vorgaben des Unterschutz-
stellungserlass (USE5) (bzw. Schutzgebiets-Verordnungen) für Habitat-
bäume und Altholzsicherung 

Für LRT mit dem Gesamterhaltungsgrad ‚B‘ (bzw. ‚C‘) sind 3 Habitabäume je ha LRT-Fläche fest-
zusetzen. Dabei wird die Maßgabe von 3 Habitatbäumen in 5 % Habitatbaumfläche umgesetzt. 
Beim Fehlen von Altholz werden 5% der Fläche ab der dritten Durchforstung als Habitatbaum-
anwärterfläche dauerhaft markiert. 
Für die Altholzsicherung sind 20% Altholzfläche je ha LRT-Fläche auszuweisen. Dies erfolgt als 10-
jährige Hiebsruhefläche. 
Auf die Flächen für die Altholzsicherung werden Habitatbaumflächen angerechnet, sofern sie 
>100 Jahre (bzw. >60 Jahre bei ALn) alt sind. 
Bei LRT mit dem Gesamterhaltungsgrad ‚A‘ gelten die Grenzwerte von 6 Habitatbäumen bzw. 
35% Altholzanteil. Analog werden 10% Habitatbaumfläche gesichert. 
 
Beispielskizze zur Umsetzung der Vorgaben an die Altholzsicherung und die 
Habitatbäume 

 

 
Sofern sich nicht abweichende Regelungen aufgrund gültiger Schutzgebiets-Verordnungen 
ergeben, gelten die Regelungen des USE gem. Anh. B, Zf. I zur ordnungsgemäßen Forstwirtschaft.  
Diese Regelungen treffen insbesondere Aussagen zur Art der Holzpflege und -entnahme 
einschließlich der zeitlichen Beschränkung der Holzernte, Bodenmeliorationsmaßnahmen und 
Wegebau.  

                                                
5 „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ (VORIS 
28100) vom 21.10.2015 
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4.2.1 Allgemeine Planungsvorgaben 
 
Um die Vorgaben der VO bzw. des Unterschutzstellungserlasses zu erfüllen, gibt es folgende 
Planungsgrundsätze (Standardmaßnahmen [SDM]) für die maßgeblichen Wald-
Lebensraumtypen. Diese wurden im Rahmen einer gemeinsamen AG des NLWKN und der NLF 
Anfang September 2015 grundsätzlich einvernehmlich abgestimmt.  
Hinweis: Maßgeblich ist das als Gesamterhaltungsgrad aggregierte Ergebnis der Basiserfassung je 
Lebensraumtyp. 
 

4.2.2 Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Buchenwald-LRT (9110, 9120, 
9130, 9150 sowie 9410, ggf. 9180) 

 
Für die Erhaltung des Gesamterhaltungsgrads in B-Ausprägung, wie er in der Mehrzahl der Fälle 
gegeben ist, sind folgende Planungen als Mindestgrößen vorzusehen: 
 

SDM- 
Nr. 

Maßnahme / Flächenanteil am 
LRT 

Definition/ Erläuterung 
 

37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz / 5%  

Mindestens 5% der kartierten LRT-Fläche werden 
ausgewählt und als Prozessschutzfläche dauerhaft der 
natürlichen Sukzession überlassen. 

34 Altholzbestände sichern, 10-
jährige Hiebsruhe / 20%  

20% der LRT- Flächen, die über 100-jährig und die noch 
weitgehend geschlossen sind, verbleiben im kommenden 
Jahrzehnt in Hiebsruhe. (Unter Anrechnung der SDM 37) 

32 Altholzbestände in 
Verjüngung 
(Schattbaumarten) 
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des LRT 

Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 100-
jährig) der Buchen-LRT anzuwenden, sofern sie über die 
20% gesicherten Altholzbestände hinaus vorhanden sind. 
Verjüngungsmaßnahmen sind im beschriebenen Rahmen 
zulässig, sofern waldbaulich sinnvoll. (siehe 
Maßnahmenbeschreibung) 

31 Junge und mittelalte 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung /      
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des LRT 

Diese Maßnahme ist für alle „Wald-LRT“-Bestände (unter 
100-jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) anzuwenden, die 
nicht anders beplant werden. 
 

Die genaue Maßnahmenbeschreibung ist der „Liste der Standardmaßnahmen“ zu entnehmen. 

Beispiel: LRT 9130 Gesamtfläche 100 ha, GEHG 3 = B, 50 ha Altholzbestandsfläche 

3 GEHG = Gesamt-Erhaltungsgrad 

 

  

SDM-
Nr. 

Maßnahmen Vorgabe Vorgabe bei 100 ha LRT-
Fläche 

37 Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

5% 5,0 ha 

34 Altholzanteile  
sichern, Hiebsruhe 

20% 
davon 5%  

Habitatbaumfläche 

20,0 ha 
davon mind. 5 ha  

Habitatbaumfläche 
32 Altholz mit femelartiger 

Verjüngung 
variabel je nach 

Flächenausstattung im LRT 
30,0 ha 

31 Junge und mittlere Bestände in 
regulärer Pflegedurchforstung 

variabel je nach 
Flächenausstattung im LRT 

50,0 ha 
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4.2.3 Planungsgrundsätze für die wertbestimmenden Eichenwald-Lebensraumtypen 
(9160, 9170, 9190) sowie ggf. LRTs sonstiger Lichtbaumarten (91D0, 91E0, 91F0, 
91T0) 

 
Die LRT 91D0, 91E0, 91F0, 91T0 sind meist kleinflächige Sonderfälle; das Planungsschema sowie 
die Maßnahmen gelten hier nur hilfsweise, sofern sie zu der gegebenen Waldausprägung/ dem 
Alter passen. 
 
Für den Erhalt des Gesamterhaltungsgrads in B-Ausprägung, wie er in der Mehrzahl der Fälle 
gegeben ist, sind folgende Planungen vorzusehen: 
 

SDM 
NR: 

Maßnahmen / Flächenanteil 
am LRT 

Definition/ Erläuterung 
 

38 Habitatbaumfläche Pflegetyp 
/ 5%  

Mindestens 5% der kartierten LRT-Fläche werden 
ausgewählt und aus der forstlichen Bewirtschaftung 
genommen; Pflegeeingriffe bleiben möglich, um 
insbesondere Habitatbäume und die Habitatkontinuität zu 
sichern. 

35 Altholzbestände sichern, (10-
jährige Hiebsruhe) 
Pflegetyp/ 20%  

20% der LRT-Flächen, die über 100-jährig (über 60-jährig 
beim ALn) und noch weitgehend geschlossen sind, 
verbleiben im kommenden Jahrzehnt in Hiebsruhe. 
Maßnahmen für LRT- typische Baumarten sind möglich. 

33 Altholzbestände mit 
Verjüngungsflächen 
(Lichtbaumarten) 
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des LRT 

Diese Maßnahme ist für alle Altholzbestände (über 100-
jährig/ über 60-jährig beim ALn) der Eichen-LRT 
anzuwenden, sofern sie über die 20% gesicherten 
Altholzbestände vorhanden sind. Verjüngungsmaßnahmen 
sind im beschriebenen Rahmen zulässig, sofern 
waldbaulich sinnvoll.  

31 Junge und mittelalte 
Bestände in regulärer 
Pflegedurchforstung              
Flächenanteile abhängig von 
der Altersausstattung des LRT 

Diese Maßnahme ist für alle „Wald-LRT“-Bestände (unter 
100 jährig) (unter 60 Jahre beim ALn) anzuwenden, die 
nicht anders beplant werden. 
 

Die genaue Maßnahmenbeschreibung ist der „Liste der Standardmaßnahmen“ zu entnehmen. 

Beispiel:  LRT 9160, Gesamtfläche 100 ha, GEHG = B, 50 ha Altbestandsfläche 

 
 
  

SDM 
NR 

Maßnahmen Vorgabe 
% 

Vorgabe bei 100 ha LRT-
Fläche 

38 Habitatbaumfläche Pflegetyp 5% 5,0 ha 

35 Altholzbestände sichern, 
Hiebsruhe in der  
Eiche 

20% 
davon 5% 

Habitatbaumfläche 

20,0 ha 
davon 5 ha 

Habitatbaumfläche 
33 Altholzbestände mit  

Verjüngungsflächen 
 

variabel je nach 
Flächenausstattung im LRT  

davon max. 20% 
Verjüngungsfläche 

30,0 ha 
davon max.6 ha 

Verjüngungsfläche 

31 Junge und mittlere Bestände in 
regulärer Pflegedurchforstung 

variabel je nach 
Flächenausstattung im LRT  

z.B.50,0 ha 
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4.2.4 Planungsgrundsätze und Beschränkungen der Forstwirtschaft auf allen 
Waldflächen mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten wertbestimmender Tierarten, 
gem. USE, Anlage B Pkt. IV.; bzw. Schutzgebietsverordnung (ggf. abweichende 
Regelungen) 

 
Mit der nachfolgend beschriebenen Bewirtschaftung erfüllen die NLF die Anforderungen, die sich 
aus der FFH- und ggf. der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie der jeweiligen Schutzgebiets- VO bzw. 
des Unterschutzstellungserlasses ergeben, und gewährleisten einen Wald, der der Erhaltung bzw. 
Wiederherstellung stabiler Populationen der jeweiligen wertbestimmenden Arten dient. 
 
Vorgaben zum Artenschutz 
 
Die Regelungen gelten in FFH-Gebieten für 4 Fledermausarten (Großes Mausohr, Bechstein-, 
Teich-, und Mopsfledermaus) 
sowie in VSG für 3 Spechtarten (Grau-, Schwarz-, und Mittelspecht),  
sofern sie als wertbestimmend gemeldet worden sind: 
 
Die Freistellung der Forstwirtschaft gilt, soweit in der jeweiligen Schutzgebiets-VO nichts anderes 
geregelt ist, auf Waldflächen6 mit Fortpflanzungs- und Ruhestätten nur, soweit bei Holzeinschlag 
und Pflege: 

 Ein Altholzanteil von mind. 20% erhalten und entwickelt wird. 
 In Altholzbeständen die Holzentnahme und Pflege vom 01.März bis 31.August ruht oder 

eine Zustimmung der UNB erfolgt ist. 
 
Weiterhin gilt für 
 
Spechte: 

 3 Altholzbäume als Habitatbäume markiert oder bei Fehlen von Altholz 5% der Fläche ab 
der dritten Durchforstung als Habitatbaumanwärterfläche dauerhaft markiert werden. 

 
Fledermäuse: 

 6 Altholzbäume als Habitatbäume markiert oder bei Fehlen von Altholz 5% der Fläche ab 
der dritten Durchforstung als Habitatbaumanwärterfläche dauerhaft markiert werden. 

 
Sofern diese Anforderungen noch nicht über Schutzmaßnahmen z.B. aus dem LRT-Schutz erfüllt 
sind, werden Flächen über die SDM 36 „Altbestände sichern, Artenschutz“ gesichert. 
 
Artenschutzmaßnahmen für weitere Arten werden aus den tatsächlichen Notwendigkeiten bzw. 
aus den Vorgaben der jeweiligen Schutzgebiets-Verordnung abgeleitet.  
 
  

                                                
6 MU, ML; Februar 2018: „NATURA 2000 in niedersächsischen Wäldern Leitfaden für die Praxis“ 
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4.3 Maßnahmenplanung für Wald-LRT 
 

4.3.1 9110 Hainsimsen-Buchenwald 
 
 
Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 3,47 
ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 
20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung 
erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 3,47 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
 

Damit werden 100 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).  
 
Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9110. 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5 100 3,47 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 100 3,47 

 
 

4.3.2 9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen 
Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 7,19 
ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 
20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung 
erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 3,06 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
- 0,83 ha Habitatbaumflächen Pflegetyp (SDM 38) 

 
Damit werden 54,1% der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).  
 
Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 9190. 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5 54,1 3,89 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 54,1 3,89 
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4.3.3 91D0 Moorwälder 
Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 19,66 
ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 
20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung 
erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 15,65 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
 

Damit werden 79,6 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).  
 
Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 91D0. 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5 79,6 15,65 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 79,6 15,65 

 
 

4.3.4 91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
Der LRT weist einen planerischen GEHG von B auf. Daraus folgt, dass mindestens 5 % der 5,56 
ha großen LRT-Fläche als Habitatbaumfläche ausgewiesen werden und auf insgesamt mindestens 
20 % der LRT-Fläche innerhalb von Altbeständen im kommenden Jahrzehnt keine Nutzung 
erfolgt. Konkret ist hierzu geplant: 
 

- 5,21 ha Habitatbaumflächen Prozessschutz (SDM 37) 
- 0,35 ha Habitatbaumflächen Pflegetyp (SDM 38) 

 
Damit werden 100 % der LRT-Fläche im kommenden Jahrzehnt nicht genutzt.  
 
 
Mit den geplanten Maßnahmen werden die VO-Vorgaben hinsichtlich der Habitatbaum- und 
Hiebsruheflächen erfüllt (siehe Tab.).  
 
Tabelle: Gegenüberstellung der VO-Vorgaben und aktuellen Befunde für den LRT 91E0. 

Kriterium 
Vorgabe/Soll  

[%] 
Befund/Ist 

[%] [ha] 
Habitatbaumfläche 5 100 5,56 
Hiebsruhefläche (inkl. Habitat) 20,0 100 5,56 
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4.4 Maßnahmenplanung für Nicht-Wald-LRT 

4.4.1 3160 Dystrophe Seen und Teiche 

Die beiden dystrophen Gewässer (insg. 1,04 ha) werden der natürlichen Entwicklung überlassen. 
Das Gewässer in Abt. 1264 y gehört zur NWE-Kulisse, Erstinstandsetzungen sind bis Ende 2022 
erlaubt (Stand Oktober 2021). Hier ist die Entnahme und Auflichtung von Ufergehölzen geplant. 
 

4.4.2 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

Alle Abschnitte der als LRT 3260 ausgewiesenen Bereiche der Kleinen Örtze (1,39 ha) liegen im 
Naturwald bzw. in Habitatbaumflächen und unterliegen folglich der natürlichen Entwicklung. 
Trotzdem sollte in Erwägung gezogen werden, die durch Einträge übersandete Gewässersohle 
zumindest in Teilbereichen durch Kiesschüttungen und ggf. weitere Maßnahmen ökologisch 
aufzuwerten.  
 

4.4.3 4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix 

Die beiden Flächen (0,36 ha) liegen in der NWE-Kulisse und werden der natürlichen Enticklung 
überlassen. Die nördlichere Fläche soll als Erstinstandsetzung, die bis Ende 2022 erlaubt (Stand 
Okt. 2021) ist, entkusselt werden, überschirmende Altkiefern sollen ggf. entnommen werden. 
 

4.4.4 4030 Trockene europäische Heiden 

Die einzige, nur 0,17 ha große Fläche soll als Heide gepflegt werden, eine Verbuschung soll 
durch gelegentliche Gehölzentnahme verhindert werden. 
 

4.4.5 7110 Lebende Hochmoore (nicht wertbestimmend) 

Die 0,62 ha einnehmenden Hochmoore werden der Naturdynamik überlassen. 
 

4.4.6 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Alle Flächen werden der Naturdynamik überlassen. In einigen sind bis Ende 2022 erlaubte (Stand 
Oktober 2021) Erstinstandsetzungen vorgesehen. In der Regel sollen aufgekommene Gehölze 
entfernt werden. 

4.4.7 7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Die Torfmoor-Schlenken (0,13 ha) werden komplett der Naturdynamik überlassen. 
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4.5 Maßnahmenplanung für sonstige planungsrelevante Biotoptypen 

4.5.1 § 30-Biotope/ § 24 NAGBNatSchG 

Erlenbruchwälder (WARj/BNR, WAT, WATj, WATjz, WAT[WBA(Ki)], WAT[WU], WATj[NRS], 
WATj[WU]): 
Sie werden vollständig der natürlichen Sukzession überlassen. 
 
Naturnahe nährstoffarme und nährstoffreiche Stillgewässer (SES[VER,VEC], SEZ, VER): 
Sie werden vollständig der natürlichen Sukzession überlassen. 
 
Naturnahe Tieflandbäche mit Sandsubstrat (FBF[FMF], FBO[FMO], FBS, FBS[FMS]): 
Bis auf einen Abschnitt unterliegen die Fließgewässer der natürlichen Entwicklung. Für den 
übrigen Abschnitt sind keine speziellen Maßnahmen geplant.  
 
Naturnaher Quellbereich (FQR): 
Der naturnahe Quellbereich unterliegt der natürlichen Entwicklung. 
 
Gehölzfreie Biotope der Sümpfe, Niedermoore und Ufer (NRS, NRS[BNR,WJL], NRS[WATj], NSB, 
NSBb, NSF[NSA], NSG, NSG/NSBb, NSM[FQR], NSR, NSRb, NSS): 
Der Großteil der Flächen unterliegt der natürlichen Entwicklung, weitere Flächen sollen periodisch 
entkusselt und so von Gehölzbewuchs freigehalten werden. Eine Fläche im Grünlandbereich wird 
extensiv bewirtschaftet (Mahd). Für die übrigen Flächen sind keine spezielle Maßnahme geplant. 
 
Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiesen (GNW, GNWb, GNWm): 
Für die Flächen ist entweder die ein- oder zweimalige Mahd jährlich oder die Mahd in 
mehrjährigen Abständen in Abhängigkeit von der Befahrbarkeit geplant. 
 
Weiden-Sumpfgebüsche (BNA, BNR, BNR/FQR, BNR/HBE, BNR[HBA], BNR[WNE]: 
Die meisten Flächen werden der Naturdynamik überlassen. Für die übrigen Flächen sind keine 
speziellen Maßnahmen geplant. 

4.5.2 Planungsrelevante Biotope nach Schutzgebiets-Verordnungen 

Artenreiche, extensiv genutzte Grünländer als typische Lebensräume der Talauen sowie die 
extensiv genutzten Grünlandflächen bei Oerrel: 
Die meisten Flächen sollen durch ein- bis zweimalige Mahd extensiv bewirtschaftet werden. Bei 
einer Fläche folgt die Bewirtschaftung den Vorgaben durch den Pachtvertrag, alternativ findet 
ebenfalls eine ein- bis zweimalige Mahd statt. 
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4.6 Maßnahmenplanung für wertbestimmende Tier- und Pflanzenarten (Anhang II 
der FFH – Richtlinie)  

 

4.6.1 Bachneunauge (Lampetra planerii) 
Die Kleine Örtze und ihre Bachniederung als Lebensraum des Neunauges werden größtenteils 
der Naturdynamik überlassen. Die ggf. vorgesehenen Maßnahmen zur Strukturverbesserung 
(z.B. Kiesschüttungen) verbessern die Lebensbedingungen des Bachneunauges. Spezielle 
Maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

4.6.2 Groppe (Cottus gobio) 
Die Kleine Örtze und ihre Bachniederung als Lebensraum der Groppe werden größtenteils der 
Naturdynamik überlassen. Die ggf. vorgesehenen Maßnahmen zur Strukturverbesserung (z.B. 
Kiesschüttungen) verbessern die Lebensbedingungen der Groppe. Spezielle Maßnahmen sind 
nicht vorgesehen. 

 

4.6.3 Fischotter (Lutra lutra) 
Die Kleine Örtze und ihre Bachniederung als Lebensraum des Fischotters werden größtenteils der 
Naturdynamik überlassen. Die ggf. vorgesehenen Maßnahmen zur Strukturverbesserung (z.B. 
Kiesschüttungen) verbessern die Habitatqualität seines Lebensraumes. Spezielle Maßnahmen 
sind nicht vorgesehen. 
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4.7 Einzelplanung 
 
Die Planung für die einzelnen Biotope bzw. Forstflächen ist folgender Tabelle zu entnehmen. 
 
Tabelle: Flächenscharfe Einzelplanung. 

Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1021 b 0 0 WBA(Ki) 91D0 1,91 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1021 b 0 0 WZK 0 0,07 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1021 b 0 2 WBA(Ki) 91D0 0,25 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1021 b 0 3 MHH 7110 0,62 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1021 b 0 3 MST[MSS] 7150 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1021 b 0 3 WBA(Ki) 91D0 0,09 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1021 b 0 20 FBSf 3260 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1021 b 0 20 WZK 0 0,61 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1031 b 0 0 WBA(Ki) 91D0 0,82 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1031 b 0 1 WAT[WBA(Ki)] 0 0,10 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1031 b 0 1 WBA(Ki) 91D0 0,07 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1031 b 0 2 FBSf 3260 0,04 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1031 b 0 2 WAT 0 0,47 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1031 b 0 4 MST 7150 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1031 b 0 4 MZE 4010 0,23 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1031 b 0 4 WBA(Ki) 91D0 0,09 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1031 b 0 20 FBSf 3260 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1031 b 0 20 WZK 0 0,07 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1031 b 0 21 FBSf 3260 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1031 b 0 21 WAT 0 0,10 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1041 c 0 0 WBA(Ki) 91D0 0,08 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1041 c 0 0 WZF/WZK 0 2,18 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1041 c 0 6 WBA(Bi) 91D0 0,40 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1041 c 0 7 WZF 0 0,20 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1041 d 0 0 FBSf 3260 0,04 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1041 d 0 0 WAT 0 1,08 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1042 b 1 0 FBSf 3260 0,21 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1042 b 1 0 NSA 7140 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1042 b 1 0 NSB 0 0,05 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1042 b 1 0 WAT 0 1,24 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1042 b 1 0 WAT[WEQ] 91E0 0,09 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1042 b 1 0 WAT[WU] 0 1,91 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1042 b 1 0 WEQ 91E0 0,04 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1042 b 1 0 WEQ 91E0 0,11 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1042 b 1 20 WBA(Ki) 91D0 0,14 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1042 b 1 21 WAT 0 0,19 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1042 b 2 0 WZK[WZF] 0 1,29 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichten 
entfernen 

1042 b 2 1 WZKl 0 1,41 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1042 b 2 2 WZK 0 0,18 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1042 b 3 0 WZK 0 1,40 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1053 a 2 0 WBA(Ki) 91D0 0,18 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1053 a 2 0 WZF/WZK 0 1,63 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1053 a 2 0 WZK[WZF] 0 0,22 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichten 
entfernen 

1053 a 2 0 WZK[WZF] 0 0,59 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte  
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1053 a 2 20 NSA 7140 0,08 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1053 a 2 20 WBA(Ki) 91D0 0,61 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1053 a 2 21 WZK/WZF 0 0,39 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichten 
entfernen 

1053 b 0 0 FBSf 3260 0,05 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1053 b 0 0 WAT 0 0,93 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1053 b 0 5 NSA 7140 0,31 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1053 b 0 5 WAT 0 0,16 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1053 x 1 0 MST 7150 0,12 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1053 x 1 0 MWS 7140 0,18 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1053 x 1 0 NSA[MPF] 7140 0,06 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1053 x 1 0 WBA(Ki) 91D0 0,09 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1053 x 2 0 SOZd[VOW] 3160 0,07 21 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichwald-Flächen 
außerhalb von NWE   

1053 x 2 0 WZK[WZF] 0 0,01 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichten 
entfernen 

1054 b 1 0 WAT 0 0,21 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1054 b 1 0 WZK 0 0,80 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1054 b 2 0 FBS 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1054 b 2 0 FBSf 3260 0,09 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1054 b 2 0 WAT 0 0,78 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1054 b 2 4 NSA 7140 0,21 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1054 b 2 4 NSAv 7140 0,15 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1067 a 3 0 WZK 0 0,71 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 a 3 0 WZK[WZF] 0 0,41 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichten 
entfernen 

1067 b 1 0 FBS 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1067 b 1 0 UWF/WJN 0 0,12 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 b 1 0 WZK 0 0,23 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 b 1 0 WZK[WZF] 0 1,44 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichten 
entfernen 

1067 b 1 6 WPB 0 0,08 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 b 1 9 FBS 0 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1067 b 1 9 FBSf 3260 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1067 b 1 9 WATj 0 0,01 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 b 1 9 WZK 0 0,05 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 b 1 9 WZK[WZF] 0 0,18 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichten 
entfernen 

1067 c 0 0 FBS 0 0,01 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 c 0 0 FBSf 3260 0,14 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1067 c 0 0 NSM[FQR] 0 0,08 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1067 c 0 0 WATj 0 1,44 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 c 0 1 WAT 0 0,37 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 c 0 10 FBS 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1067 c 0 10 FBSf 3260 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1067 c 0 10 WAR[WEQ] 91E0 0,05 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 c 0 10 WATj[NRS] 0 0,25 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 c 0 10 WPB 0 0,21 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 c 0 20 FBSf 3260 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1067 c 0 20 WATj[NRS] 0 0,34 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 c 0 21 NRS[WATj] 0 0,18 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1067 c 0 21 SEZ 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1067 c 0 21 WATj 0 0,08 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1067 x 1 0 SES[VER,VEC] 0 0,04 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1067 x 2 0 VER 0 0,08 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1077 a 2 0 WZK[WJL(Bu)] (9110) 1,49 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1077 a 3 0 FBSf 3260 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1077 a 3 0 WAR[WEQ] 91E0 0,95 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1077 a 3 20 FBSf 3260 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1077 a 3 20 HBA(Er) 0 0,16 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1077 a 3 20 WATj[NRS] 0 0,17 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1077 x 0 0 BNR 0 0,05 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1077 x 0 0 NRS 0 0,36 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1077 x 0 0 NRS[BNR,WJL] 0 0,72 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1078 a 3 0 FBSf 3260 0,06 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1078 a 3 0 WZKf 0 0,65 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1078 a 3 6 FBSf 3260 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1078 a 3 6 WAT 0 0,06 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1088 c 2 0 WQL 9190 0,50 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1088 c 2 3 WZF 0 0,47 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Nadelholz 
entfernen 

1088 c 2 7 FBSf 3260 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1088 c 2 7 HBA(Er) 0 0,32 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1088 c 2 7 SXZ 0 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1088 c 2 7 WATj 0 0,08 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1088 c 2 20 WZK[WLM] 0 0,32 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1088 x 0 0 HBA[BNR] 0 0,16 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1088 x 0 0 NRS 0 0,32 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1088 x 0 0 NRS[BNR,WJL] 0 0,17 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1089 c 0 0 FBSf 3260 0,13 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1089 c 0 0 HBA(Er) 0 0,08 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1089 c 0 0 WAT[WEQ] 91E0 0,52 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1089 c 0 0 WATj 0 0,29 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1089 c 0 0 WU 0 0,37 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1089 c 0 4 WZKf 0 0,13 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1089 c 0 6 WATj 0 0,13 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1089 x 1 0 NRS 0 0,62 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1099 b 1 0 WATj 0 0,01 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1099 b 1 0 WQL 9190 1,00 33 
Altbestände mit 
Verjüngungsflächen 

Neophyten (Knöterich) an der Grenze zum 
bebauten Gebiet bekämpfen 

1099 b 1 4 FBSf 3260 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1099 b 1 4 WARj[WEQ] 91E0 0,18 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   

1099 b 1 5 FBSf 3260 0,05 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1099 b 1 5 WARj/BNR 0 0,40 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1099 b 1 5 WARj[WEQ] 91E0 0,11 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1099 b 1 5 WATj 0 0,30 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1099 b 1 88 WU 0 0,06 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1099 x 1 0 BNR 0 0,23 21 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichwald-Flächen 
außerhalb von NWE   

1099 x 1 0 FBSf 3260 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1099 x 1 0 NRS 0 0,62 21 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichwald-Flächen 
außerhalb von NWE   

1100 b 0 0 FBSf 3260 0,12 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1100 b 0 0 UHF 0 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1100 b 0 0 WARj[WEQ] 91E0 0,58 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1100 b 0 0 WAT 0 0,15 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1100 b 0 0 WAT[WEQ] 91E0 0,24 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1100 b 0 5 FBSf 3260 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1100 b 0 5 NSA 7140 0,05 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1100 b 0 5 WAT 0 0,41 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1100 b 0 20 WARj[WEQ] 91E0 0,07 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1100 b 0 21 NRS 0 0,02 21 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichwald-Flächen 
außerhalb von NWE   

1100 b 0 21 NSS 0 0,03 21 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichwald-Flächen 
außerhalb von NWE   

1100 b 0 22 FQR 0 0,01 21 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichwald-Flächen 
außerhalb von NWE   

1100 x 1 0 GNWb 0 1,28 801 Periodische Mahd 
Periodische Mahd in mehrjährigen Abständen zur 
Verhinderung einer Verbuschung 

1100 x 1 0 NRS 0 0,20 21 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichwald-Flächen 
außerhalb von NWE   

1109 a 2 0 WCA[WLM] 9110 0,58 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 0 BNR 0 0,05 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1109 a 3 0 BNR[WNE] 0 0,48 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1109 a 3 0 WAR[WEQ] 91E0 0,05 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 0 WAR[WEQ] 91E0 0,01 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 0 WXH 0 0,08 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 1 WXP 0 0,12 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 2 BNR 0 0,04 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1109 a 3 2 UHF 0 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1109 a 3 2 WAR[WEQ] 91E0 0,02 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 3 BNR 0 0,13 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1109 a 3 3 BNR 0 0,04 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 3 NRS 0 0,46 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1109 a 3 3 SEZ 0 0,13 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1109 a 3 3 WQLx[WLM] 9110 0,02 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen von gebietsfremden Baumarten und 
Nicht-LRT-Baumarten 

1109 a 3 12 BNR 0 0,05 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 12 BNR/FQR 0 0,06 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 12 FBSf 3260 0,13 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1109 a 3 12 WAR[WEQ] 91E0 0,20 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 12 WAR[WEQ] 91E0 0,34 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 12 WAR[WEQ] 91E0 0,57 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 12 WAR[WEQ] 91E0 0,15 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 12 WXH 0 0,04 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 20 BNR 0 0,05 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1109 a 3 20 BNR[WNE] 0 0,14 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1109 a 3 20 NSG 0 0,04 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1109 a 3 20 WAR[WEQ] 91E0 0,01 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1109 a 3 22 WAR[WEQ] 91E0 0,17 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   
1109 a 3 22 WPB 0 0,19 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp   
1109 a 3 22 WQF 9190 0,47 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp ggf. Bekämpfen der Spätblühenden Traubenkirsche 

1109 a 3 89 NRS 0 0,16 21 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichwald-Flächen 
außerhalb von NWE   

1109 b 0 0 WQLx[WLM] 9110 1,29 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Nicht-LRT-Baumarten 

1109 b 0 0 WQLx[WLM] 9110 0,42 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen von gebietsfremden Baumarten und 
Nicht-LRT-Baumarten 

1109 b 0 4 WQLx[WLM] 9110 1,15 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Nicht-LRT-Baumarten 

1109 c 1 0 WXH[WQL] (9190) 0,66 18 Entwicklung zum FFH-LRT   

1109 x 2 0 GMSx 0 1,32 800 
Jährliche Mahd unter Abfuhr 
des Mähgutes 

Ein- bis zweimalige Mahd unter Abfuhr des 
Mähgutes ab Juli, keine Düngung, wechselnde 
Teilflächen aussparen 

1109 x 2 0 UHF 0 0,10 801 Periodische Mahd Periodische Mahd in mehrjährigen Abständen 

1119 a 1 0 WXH[WQL] (9190) 2,50 18 Entwicklung zum FFH-LRT   

1119 a 2 0 FBSf 3260 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1119 a 2 3 FBSf 3260 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1119 a 2 3 WXH[WLM] (9110) 0,32 18 Entwicklung zum FFH-LRT 
Förderung von Buche und Eiche; Entnahme von 
Roteiche, Nadelholz... 
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1119 a 3 0 WQL 9190 0,89 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Späte 
Traubenkirsche auf kleiner Fläche am Westrand 
bekämpfen 

1119 a 3 6 GRA 0 0,03 1 Keine Maßnahme gelagertes Material entfernen 

1119 a 3 6 WQL 9190 0,42 33 
Altbestände mit 
Verjüngungsflächen 

gelagertes Material entfernen (an Grenze zum 
Siedlungsbereich) 

1119 d 2 0 BNR 0 0,11 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1119 d 2 0 BNR/HBE 0 0,05 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 0 FBSf 3260 0,14 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1119 d 2 0 HBA 0 0,35 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 0 HBA(Er) 0 0,05 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 0 NSR 0 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1119 d 2 0 WAR[WEQ] 91E0 0,22 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 0 WAT 0 0,28 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 0 WET[WAR,WU] 91E0 0,65 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 0 WET[WAR] 91E0 0,23 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 0 WNE 0 0,10 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 0 WU 0 0,04 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 1 NSBb 0 0,13 603 
Biotope von Gehölzbewuchs 
freihalten Periodisches Entkusseln 
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1119 d 2 1 NSG/NSBb 0 0,15 603 
Biotope von Gehölzbewuchs 
freihalten Periodisches Entkusseln 

1119 d 2 1 NSRb 0 0,09 603 
Biotope von Gehölzbewuchs 
freihalten Periodisches Entkusseln 

1119 d 2 1 UHM[UNZ] 0 0,16 603 
Biotope von Gehölzbewuchs 
freihalten ggf. Periodisches Entkusseln 

1119 d 2 4 BMS 0 0,05 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1119 d 2 4 FBSf 3260 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Wünschenswert wäre eine Substratverbesserung 
durch Kieseintrag/Sandfestsetzung. 

1119 d 2 4 HBE 0 0,03 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 4 NSB 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1119 d 2 4 SXZ 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1119 d 2 4 UHF 0 0,07 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1119 d 2 22 BNR/HBE 0 0,23 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 22 WBM 91D0 0,55 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 22 WPB 0 0,18 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 22 WU 0 0,09 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1119 d 2 23 GEFb 0 0,14 801 Periodische Mahd Mahd in mehrjährigen Abständen 

1119 d 2 23 UHF[NSR] 0 0,13 801 Periodische Mahd Mahd in mehrjährigen Abständen 

1119 y 2 0 GEFm 0 1,32 800 
Jährliche Mahd unter Abfuhr 
des Mähgutes 

Ein- bis zweimalige Mahd unter Abfuhr des 
Mähgutes ab Juli, keine Düngung, wechselnde 
Teilflächen aussparen 
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1119 y 2 0 GEFw 0 0,95 803 Beweidung / ganzjährig 
Einhaltung der Auflagen lt. Pachtvertrag; Alternativ: 
Jährliche Mahd unter Abfuhr des Mähgutes 

1135 c 0 0 WQF 9190 0,76 33 
Altbestände mit 
Verjüngungsflächen 

Bekämpfung Neophyten (Knöterich) am Südrand 
der Fläche 

1135 c 0 4 WQF 9190 0,32 33 
Altbestände mit 
Verjüngungsflächen 

Bekämpfung Neophyten (Knöterich) am Südrand 
der Fläche 

1135 d 1 0 FBS[FMS] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1135 d 1 0 WATj 0 1,53 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1135 d 1 0 WZF[UWA] 0 0,04 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichte 
entfernen 

1135 d 1 15 WZF 0 0,60 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte  

1135 d 1 15 WZF[UWA] 0 0,11 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichte 
entfernen 

1135 d 2 0 FBS[FMS] 0 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1135 d 2 0 WAT 0 1,23 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1135 d 2 21 WZF 0 0,06 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichte 
entfernen 

1135 d 2 22 FBS[FMS] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1135 d 2 22 WAT 0 0,50 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1135 y 0 0 WZF 0 0,00 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichte 
entfernen 

1136 a 0 0 WVP 91D0 1,76 33 
Altbestände mit 
Verjüngungsflächen Zurückdrängen der Fichte 

1136 a 0 2 FBS[FMS] 0 0,07 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1136 a 0 2 WAT 0 1,12 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1136 a 0 4 WVP 91D0 0,13 33 
Altbestände mit 
Verjüngungsflächen Zurückdrängen der Fichte 

1136 a 0 5 WVP 91D0 0,13 33 
Altbestände mit 
Verjüngungsflächen Zurückdrängen der Fichte 

1136 a 0 20 WQL 9190 0,41 33 
Altbestände mit 
Verjüngungsflächen Zurückdrängen der Fichte 

1146 c 0 0 WATj 0 0,16 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1146 c 0 0 WJL[UWF] 0 1,90 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1146 c 0 0 WZF 0 0,11 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichte 
entfernen 

1146 c 0 4 NSF[NSA] 0 0,17 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1146 c 0 11 WATj 0 0,18 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1146 c 0 20 FBS[FMS] 0 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1146 c 0 20 WAT 0 0,73 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1147 a 1 0 WVP[WBA] 91D0 0,72 33 
Altbestände mit 
Verjüngungsflächen   

1147 a 2 0 FBS[FMS] 0 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1147 a 2 0 WATj 0 0,82 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1147 a 2 1 FBS[FMS] 0 0,04 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1147 a 2 1 WAT 0 0,20 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1147 a 2 1 WQN 9190 0,37 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1147 b 0 4 WVP[WBA] 91D0 1,27 33 
Altbestände mit 
Verjüngungsflächen   

1164 b 0 0 WZK 0 0,88 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1164 c 0 0 FBS[FMS] 0 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1164 c 0 0 WATj 0 1,07 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1164 c 0 0 WATj[WU] 0 1,11 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1165 a 1 0 WZKf 0 1,58 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1165 a 1 1 FBS[FMS] 0 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1165 a 1 1 WZKf 0 1,33 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1165 a 1 2 FBS[FMS] 0 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1165 a 1 2 WATj 0 0,18 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1165 a 1 3 WZKf 0 0,20 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1165 a 2 0 FBS[FMS] 0 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1165 a 2 0 WBAt 91D0 0,42 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1165 a 2 0 WVP(Ki) 91D0 0,29 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1165 a 2 0 WZKf 0 0,36 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1165 a 2 21 NSA[HBE(Ki)] 7140 0,34 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Entnahme der jüngeren Gehölze (Altbäume 
belassen wg. Höhlen, Totholz) 

1165 d 0 0 WXH[WQF] (9190) 3,22 18 Entwicklung zum FFH-LRT   

1182 b 0 0 WZK 0 0,30 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1182 b 0 1 WZK 0 0,35 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1182 c 0 0 FBS[FMS] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1182 c 0 0 WATj 0 0,24 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1182 c 0 0 WATj[WU] 0 0,41 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1182 c 0 2 FBS[FMS] 0 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1182 c 0 2 WATj 0 0,53 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1183 a 0 0 FBS[FMS] 0 0,06 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1183 a 0 0 WATj 0 2,19 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1183 a 0 0 WZK 0 0,13 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1183 b 1 0 WZKf 0 1,09 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1183 b 1 2 WZKf 0 0,11 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1183 c 2 4 WQF 9190 0,40 33 
Altbestände mit 
Verjüngungsflächen   

1183 x 0 0 GNW 0 0,25 800 
Jährliche Mahd unter Abfuhr 
des Mähgutes   

1196 b 1 0 WKZl 0 0,96 600 Artenschutz lichte Strukturen erhalten 
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1196 b 2 0 FBS[FMS] 0 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1196 b 2 0 WVP[WBA] 91D0 0,72 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1196 b 2 2 MPF[MWS,MWT] 7140 0,24 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Entkusseln, Altkiefern ggf. entnehmen 

1196 b 2 2 MZE 4010 0,13 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Entkusseln, Altkiefern ggf. entnehmen 

1197 c 0 0 FBS[FMS] 0 0,06 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1197 c 0 0 WBA/WVP 91D0 3,50 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1197 c 0 0 WZKf[WZF] 0 0,06 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Entfernen 
der Fichte 

1210 b 1 0 FBS[FMS] 0 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1210 b 1 0 MPF[MWS,MWT] 7140 0,40 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Entkusseln, Altkiefern ggf. entnehmen 

1210 b 1 0 WKS 0 0,28 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1210 b 1 0 WVP[WBA] 91D0 1,06 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1210 b 1 2 FBS[FMS] 0 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1210 b 1 2 WZF 0 0,62 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Wünschenswert wäre eine Erstinstandsetzung 
NWE bis Ende 2022: Fichte entfernen 

1210 b 2 0 FBS[FMS] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1210 b 2 0 WBA(Ki) 91D0 0,89 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1210 b 2 4 MWS 7140 0,28 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Entfernen 
des Kiefernanflugs und sonstiger Naturverjüngung 

1210 b 2 5 WVP(Ki) 0 0,31 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1211 a 0 0 FBS[FMS] 0 0,06 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1211 a 0 0 WBA 91D0 1,98 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1211 a 0 0 WVZ 91D0 0,20 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1211 a 0 0 WZKf[WZF] 0 0,97 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Entfernen 
der Fichte 

1221 a 2 2 WKZl 0 0,60 600 Artenschutz lichte Strukturen erhalten 
1221 a 2 3 WKZl 0 0,00 600 Artenschutz lichte Strukturen erhalten 
1222 a 0 1 HCT 4030 0,17 807 Heidepflege/Mahd Verbuschung verhindern 
1222 a 0 1 WKZl 0 0,36 600 Artenschutz lichte Strukturen erhalten 
1222 b 0 0 WZF[WXH(Bi)] 0 0,44 1 Keine Maßnahme Alteichen erhalten 
1222 b 0 0 WZK/WZF 0 1,34 1 Keine Maßnahme Alteichen erhalten 
1222 b 0 0 WZK[WZF] 0 1,16 1 Keine Maßnahme Alteichen erhalten 

1222 b 0 2 FGA 0 0,05 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1222 b 0 2 HBA(Ei) 0 0,05 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1222 b 0 2 WVPl 0 0,59 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1222 b 0 2 WZF[WXH(Bi)] 0 0,62 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1222 b 0 2 WZK[WZF] 0 1,15 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1222 b 0 3 WZK[WZF] 0 0,23 1 Keine Maßnahme Alteichen erhalten 
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1222 x 0 0 GET 0 0,21 800 
Jährliche Mahd unter Abfuhr 
des Mähgutes 

Ein- bis zweimalige mahd unter Abfuhr des 
Mähgutes ab Juli, keine Düngung, wechselnde 
Teilflächen aussparen 

1222 x 0 0 GMAx 0 0,27 800 
Jährliche Mahd unter Abfuhr 
des Mähgutes   

1222 x 0 0 UHL 0 0,03 800 
Jährliche Mahd unter Abfuhr 
des Mähgutes   

1222 x 0 0 UHT 0 0,15 801 Periodische Mahd   

1223 a 2 0 FBS[FMS] 0 0,06 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1223 a 2 0 FGA 0 0,04 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1223 a 2 0 WVP(Ki) 0 6,18 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1224 a 0 0 WXH[WQF] (9190) 1,90 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1224 a 0 0 WZF/WZK 0 0,14 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1224 a 0 1 WXH[WQF] (9190) 0,41 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1224 a 0 1 WZF 0 0,24 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1224 c 0 0 FBS[FMS] 0 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1224 c 0 0 WVP(Ki) 0 1,13 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Wünschenswert wäre Erstinstandsetzung NWE bis 
Ende 2022: Zurückdrängen der Fichte 

1236 b 1 0 UWF 0 1,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1236 b 1 0 UWF[HBE(Ki,Bi)] 0 1,56 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1236 b 1 2 UWF 0 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1236 b 1 2 UWF[HBE(Ki,Bi)] 0 0,04 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1236 b 1 2 WZF 0 0,77 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Entfernen 
der Fichte 

1236 b 1 6 WXH(Er)[WZF] 0 0,24 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Entfernen 
der Fichte 

1236 b 2 0 FBS[FMS] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1236 b 2 0 WBA 91D0 0,27 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1236 b 2 0 WBA(Ki) 91D0 0,13 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1236 b 2 4 FBF[FMF] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1236 b 2 4 FBS[FMS] 0 0,04 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1236 b 2 4 NSAv 7140 0,14 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1236 b 2 4 UWF 0 0,09 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1237 c 0 0 FBF[FMF] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1237 c 0 0 FBS[FMS] 0 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1237 c 0 0 NSA 7140 0,04 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Gehölze entfernen 

1237 c 0 0 NSA 7140 0,04 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Gehölze entfernen 

1237 c 0 0 UWF 0 0,06 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1237 c 0 0 WVP 91D0 0,93 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Sitkafichte/Omorikafichte entfernen, Zurückdrängen 
der Fichte 

1237 c 0 0 WZK 0 0,32 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1249 b 1 0 WQL 9190 0,51 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Fichtennaturverjüngung und Spätblühende 
Traubenkirsche entfernen 

1249 b 2 0 WQL 9190 0,36 38 Habitatbaumfläche Pflegetyp Spätblühende Traubenkirsche entfernen 

1249 b 2 2 FBF[FMF] 0 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1249 c 0 0 UWF 0 0,37 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1249 c 0 5 FBF[FMF] 0 0,02 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1249 c 0 5 WXH(Er) 0 0,37 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1249 x 0 0 FBF[FMF] 0 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1249 x 0 0 GNWb 0 0,73 801 Periodische Mahd 
Mahd in mehrjährigen Abständen zur Verhinderung 
der Verbuschung 
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1250 a 0 0 FBF[FMF] 0 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1250 a 0 0 HBA 0 0,13 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1250 a 0 0 HBA(Er) 0 0,08 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1250 a 0 0 UWF 0 2,55 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Entfernen 
der ggf. aufkommenden Fichten-Naturverjüngung; 
ggf. Initialpflanzung von (autochthonen) 
Erlenwildlingen 

1250 a 0 2 FBF[FMF] 0 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1250 a 0 2 HBA(Bi) 0 0,12 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1250 a 0 2 HBA(Er) 0 0,54 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1250 a 0 20 FBF[FMF] 0 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1250 a 0 20 HBA 0 0,13 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1250 a 0 20 UWF 0 0,07 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1250 a 0 22 WQL 9190 0,25 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1250 a 0 22 WZK/WZF 0 0,27 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1262 c 0 0 WU 0 0,82 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1262 x 0 0 FBO[FMO] 0 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1262 x 0 0 GNWm 0 1,14 800 
Jährliche Mahd unter Abfuhr 
des Mähgutes 

Mahd ab Anfang Juli, wechselnde Teilflächen 
aussparen 

1264 a 1 0 FBO[FMO] 0 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1264 a 1 0 WAT 0 0,57 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1264 a 1 0 WVP(Bi)x 0 0,06 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1264 a 1 0 WXH(Er)[WZF] 0 0,50 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1264 a 1 1 WPS[BNA] 0 0,34 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1264 a 1 2 UWF 0 0,09 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1264 a 1 2 WZF 0 0,23 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Fichten 
entfernen, ggf. Initialpflanzung von (autochthonen) 
Erlenwildlingen 

1264 a 1 3 FBO[FMO] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1264 a 1 3 WPB 0 0,92 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1264 a 2 0 WZK 0 0,81 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1264 a 2 5 WZF 0 0,35 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1264 a 2 6 WZF 0 0,55 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende  2022: Entfernen 
der Fichte 

1264 a 3 0 WQFt 9190 0,55 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Zurückdrängen der Fichte 

1264 a 3 0 WZF 0 0,09 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Entfernen 
der Fichte 
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1264 y 0 0 BNA 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1264 y 0 0 SOSd[VOT] 3160 0,98 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE 

Erstinstandsetzungsmaßnahme NWE bis Ende 
2022: Entnahme und Auflichtung von Ufergehölzen, 
besonders Nordwestufer auflichten, gruppenweise 
Erlen und Birken belassen 

1264 y 0 0 WVP(Bi)x 0 0,09 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

ggf. Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: 
Entfernen der Fichte 

1275 x 1 0 FBO[FMO] 0 0,07 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1275 x 1 0 GNWb 0 1,79 801 Periodische Mahd   
1275 x 1 0 NSB 0 0,49 801 Periodische Mahd   

1276 a 3 0 WZK[WZF] 0 1,42 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1276 a 3 20 WZK 0 0,30 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1276 a 3 20 WZK[WZF] 0 0,56 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1276 b 0 0 FBO[FMO] 0 0,03 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1276 b 0 0 WATj 0 0,89 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1276 b 0 5 WJL[WAT] 0 0,12 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1287 c 1 0 WXH(Er)[UWF,WJL] 0 0,88 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1287 c 1 0 WZK 0 0,09 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1287 c 1 1 FBO[FMO] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1287 c 1 1 WATjz 0 0,02 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1287 c 1 1 WATjz 0 0,90 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1287 c 1 10 WATj 0 0,18 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1287 c 1 12 WZF 0 0,17 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1287 c 2 0 WZKf[WZF] 0 0,61 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz 

Erstinstandsetzung NWE bis Ende 2022: Entfernen 
der Fichte 

1287 c 3 0 FBO[FMO] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1287 c 3 0 WZKf 0 0,58 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1287 c 3 15 FBO[FMO] 0 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1287 c 3 15 NSA 7140 0,05 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1288 a 0 0 UWF[WJL] 0 0,31 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1288 a 0 0 WJN[HBE(Ei)] 0 0,56 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1288 a 0 0 WZF[WQF] 0 0,04 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1288 a 0 9 UWF[WJL] 0 0,13 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1288 a 0 9 WJN[HBE(Ei)] 0 0,38 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1288 c 0 0 FBO[FMO] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1288 c 0 0 WATjz 0 0,52 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   
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Abt. UAbt. Ufl SE Biotoptyp LRT 
Fläche 
[ha] 

SDM-Nr. Standard-Maßnahmen Einzelplanung 

1288 c 0 2 FBO[FMO] 0 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1288 c 0 2 WATj 0 0,51 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1288 c 0 4 WATj 0 0,24 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1288 c 0 5 FBO[FMO] 0 0,01 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1288 c 0 5 WZF 0 0,44 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1288 c 0 6 FBO[FMO] 0 0,00 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1288 c 0 6 NSA 7140 0,17 20 

Natürliche Entwicklung / 
Sukzession, Nichtwald-
Flächen in NWE   

1288 c 0 7 WZF[WQF] 0 0,21 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   

1288 c 0 8 WZF[WJL] 0 0,21 37 
Habitatbaumfläche 
Prozessschutz   
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5 Anhang 

5.1 Karten 
Die Karten werden als eigene Anlagen ausgeliefert. Der Kartensatz besteht aus einer Lagekarte, 
einer Detailkarte zur FFH- und Schutzgebietsgrenze, einer Blankettkarte, einer 
Lebensraumtypenkarte inkl. Gesamt-Erhaltungsgrad, einer Biotoptypenkarte und einer 
Maßnahmenkarte inkl. NWE-Kulisse. 
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5.2 Berücksichtigung der Schutzgebiets-Verordnungen bzw. Vorgaben des 
Unterschutzstellungserlasses (USE)7 

 
Die Waldbiotopkartierung für das FFH-Gebiet „Örtze mit Nebenbächen“ wurde 2016 
durchgeführt. Im Anschluss an die forstinterne Abstimmung wurde der BWP kompakt 2021 
erstellt.  
 
Wird das Bearbeitungsgebiet durch eine Alt-VO gesichert, die die Vorgaben des USE von 2013 
(überarbeitet 2015 bzw. 2020) nicht berücksichtigt, wurden die Regelungen des USE gem. den 
Vorgaben des SPE-Erlasses in den Plan eingearbeitet. 
 
Für den Fall, dass eine Schutzgebietsverordnung erst nach der Waldbiotopkartierung in Kraft 
getreten ist und die VO weitere maßgebliche Natura2000-Schutzgüter enthält, die diesen Status 
(„maßgeblich“) zum Zeitpunkt der Kartierung noch nicht hatten, konnten sie dementsprechend 
bei der Planung keine Berücksichtigung finden. Diese Schutzgüter werden bei der Formulierung 
der quantifizierten Erhaltungsziele grundsätzlich eingearbeitet. Die Berücksichtigung in der 
Maßnahmenplanung findet hingegen erst mit der neuen Waldbiotopkartierung und der neuen 
Planerstellung statt. Demgegenüber werden Natura2000-Schutzgüter, die im 
Standarddatenbogen, der im Nachgang zur Waldbiotopkartierung aktualisiert wurde, als 
maßgebliche Bestandteile des Natura2000-Gebietes aufgenommen wurden, weder in der 
Formulierung der quantifizierten Erhaltungsziele noch in der Maßnahmenplanung berücksichtigt. 
Die Einarbeitung findet im Zuge der folgenden turnusgemäßen Waldbiotopkartierung und 
Planerstellung statt. 
 
Ggf. ergeben sich aus der VO zusätzlich zu den Regelungen des USE weitere für die Waldflächen 
relevante Vorgaben. Diese sind den aktuell gültigen Schutzgebietsverordnungen zu entnehmen. 
 
Eine Berücksichtigung der Verordnungsregelungen im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Forstwirtschaft ist gewährleistet. 
 
  

                                                
7 „Unterschutzstellung von Natura 2000-Gebieten im Wald durch Naturschutzgebietsverordnung“ - gem. 
RdErl. des ML u.d. MU vom 21.10.2015 bzw. 02.09.2020 
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5.3 Berücksichtigung von „Flächen mit natürlicher Waldentwicklung“ (NWE) 
 
Am 07. November 2007 wurde die „Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“ (NBS) durch die 
Bundesregierung verabschiedet. Die Strategie zielt darauf ab, den anhaltenden Verlust 
biologischer Vielfalt aufzuhalten. Im Rahmen dieser Zielsetzung ist angestrebt, einen Anteil von 5 
% der gesamten deutschen Waldfläche bzw. 10 % der öffentlichen Wälder der natürlichen 
Waldentwicklung (NWE) zu überlassen, um natürliche oder naturnahe Waldlebensgemeinschaften 
zu erhalten und entwickeln.  
 
Eine Auswahl der NWE-Kulisse innerhalb der Flächen der Niedersächsischen Landesforsten hat im 
Rahmen eines mehrjährigen Abstimmungsprozesses mit dem Naturschutz stattgefunden. Die 
Flächenfestlegung wurde mit dem NWE-Erlass vom 01.07.2018 grundsätzlich abgeschlossen. Als 
NWE-Flächen wurden Waldbestände und waldfähige Standorte mit einer Größe von mehr als 0,3 
Hektar ausgewählt, die sich dauerhaft eigendynamisch entwickeln sollen. Die natürliche 
Waldentwicklung schließt eine forstwirtschaftliche Bewirtschaftung sowie naturschutzfachliche 
Pflegemaßnahmen aus. Ausgenommen hiervon sind Erstinstandsetzungsmaßnahmen sowie 
Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht oder der Arbeitssicherheit bis zum 
31.12.2022. Eine Wiedervernässung durch Schließen, Kammern, Verfüllen von Gräben ist auch 
über das Jahr 2022 hinaus möglich. 
 
Die Kategorie „NWE“ hat immer Vorrang vor jeglichen älteren Maßnahmenplanungen in Natura-
2000-Gebieten und Naturschutzgebieten ohne Natura-2000-Bezug. Aus diesem Grund und auch 
zur Vermeidung eines erheblichen Arbeitsaufwands, wurde die NWE-Kulisse in diesen 
Bewirtschaftungsplan der NLF nicht eingearbeitet. Die detaillierte NWE-Kulisse des FFH-Gebietes 
ist der Karte „Darstellung der NWE-Kulisse“ zu entnehmen. 
 
NWE-Kulisse am Beispiel des FFH-Gebiets „Harly, Ecker und Okertal, nördlich Vienenburg“  

(EU-Melde-Nr. 3929-331, FFH 123, LSG GS 039) 

Legende 

 Altbestand mit femelartiger 
Verjüngung 

 
 Altbestand sichern, Hiebsruhe 

 
 NWE-Fläche 

 

Im Beispielgebiet werden die SDM 32 
und SDM 34 durch die NWE-Kulisse 
überlagert. In diesen Flächen findet 
entgegen der Darstellung im BWP keine 
Bewirtschaftung mehr statt. 

 
 

        32 

34 
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